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Freiwillige Feuerwehr – neue Einsatzabteilung Mitte 
In der gemeinsamen Abteilungsversamm-
lung der Feuerwehrabteilungen Görwihl, 
Rüßwihl und Segeten wurde am 5. Januar 
2024 der Zusammenschluss zur gemeinsa-
men Einsatzabteilung Mitte beschlossen. Die 
Feuerwehr stellt mit diesem Beschluss die 
Weichen für die Zukunft, in der die vermehr-
te Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen 
unabdingbar ist. Aufgrund des Zusammen-
schlusses wurde in der Versammlung das 

neue Kommando gewählt und durch den 
Gemeinderat am 26. Februar 2024 bestätigt. 
Abteilungskommandant der neuen Abtei-
lung ist Pascal Elke. Stellvertretende Abtei-
lungskommandanten sind Andreas Egle und 
Bernhard Gläser. 
Die Freiwillige Feuerwehr trägt in den ein-
zelnen Ortschaften durch ihre Aktivitäten 
wesentlich zum Dorfleben bei. Dies soll auch 
künftig weiterhin so gehandhabt werden 

und ist ausdrücklich gewünscht. Aus diesem 
Grund wurden in der neuen Einsatzabtei-
lung Mitte auch drei Ortsvertreter gewählt, 
die sich dieser Aufgabe widmen. Zum Orts-
vertreter wurden Georg Masuch (Görwihl), 
Julian Kaiser (Rüßwihl) und Matthias Eckert 
(Segeten) gewählt. 
Der neuen Einsatzabteilung wünschen wir 
viel Erfolg und dass sie immer gesund von 
den Einsätzen zurückkommen. 

von links nach rechts: Bernhard Gläser, Andreas Egle, Pascal Elke und Bürgermeister Mike Biehler Foto: Peter Schütz
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Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung 
findet 
am Montag den 11. März 2024 um 19:30 Uhr im Rathaus in Gör-
wihl statt. 
  
Tagesordnung
1. Bürgerfragen
2. Bauanträge:

1. Antrag auf Erweiterung des Unter- und Erdgeschosses, Gemar-
kung Rüßwihl Flst. Nr. 52

2. Antrag auf Anbau einer Garage, Gemarkung Niederwihl Flst. 
Nr. 134/1

3. Empfehlung an die Sparkasse Hochrhein für die jährliche Spen-
denausschüttung

4. Annahme von Spenden 01.01.2024 – 29.02.2024
5. Mitteilungen der Verwaltung
6. Fragen und Anregungen aus dem Gemeinderat
 
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Sitzung besuchen! 
  
gez. 
Mike Biehler 
Bürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Görwihl   für das Haushalts-
jahr  2024  
  
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
hat der Gemeinderat am 
  
29.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr  2 
0 2 4  beschlossen: 
  
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden 
Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 
von

 10.717.875

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-
dungen von

 - 11.515.119

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von

- 797.244

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Er-
träge von

0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Auf-
wendungen von

0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 
aus 1.4 und 1.5) von

0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Sum-
me aus 1.3 und 1.6) von

 -  797.244

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Be-
trägen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit von

 10.380.245

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit von

 - 10.252.469

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 
Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) 
von

127.776

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Inves-
titionstätigkeit von

  1.119.400

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit von

 - 6.038.900

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf aus Investitionstä-
tigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

- 4.919.500

2.7 Veranschlagter Finanzierungs-
mittelüberschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

- 4.791.724

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit von

  2.000.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit von

 -   341.960

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf aus Finanzierungs-
tätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

  1.658.040

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestands, Saldo des Finanz-
haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

- 3.133.684

  
§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf  2.000.000,00 EUR 
  
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belas-
ten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR. 
  
§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 EUR. 
  
§ 5 Steuersätze 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 
1. für die Grundsteuer    
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf 350 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H. 
  der Steuermessbeträge;    
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H. 
  der Steuermessbeträge.    
  
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr  2024  wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom 
Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 
07.02.2024 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandtei-
le der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Waldshut am 
19.02.2024 genehmigt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme 
vom 07.03.2024 bis einschließlich 15.03.2024 im Rathaus Görwihl, 
Raum 2.30 öffentlich aus. 
  
Görwihl, den 5. März 2024 
  
gez. 
Mike Biehler 
Bürgermeister 
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Gemeinderat

Aus der letzten Sitzung 
Der Gemeinderat tagte zuletzt am 26. Febru-
ar 2024. Er hat unter anderem über folgende 
Themen beraten und beschlossen: 
  
Ergänzungssatzung „Hofmatt“ im Orts-
teil Oberwihl 
Um die Bebauung des Flurstücks Nr. 165 auf 
der Gemarkung Oberwihl zu ermöglichen, 
hatte der Gemeinderat in seiner öffentlichen 
Sitzung vom 18. Dezember 2023 die Auf-
stellung der Ergänzungssatzung „Hofmatt“ 
zugestimmt. Nach dem Beschluss war es der 
Öffentlichkeit sowie den Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange möglich 
Anregungen und Stellungnahmen einzu-
reichen. Anregungen und Stellungnahmen 
von Bürgerinnen und Bürgern gingen keine 
ein. Nach Abwägung gegenüber öffentlichen 
und privaten Belangen wurde die Ergän-
zungssatzung beschlossen. Die Satzung kann 
in dieser Ausgabe der Rubrik öffentliche Be-
kanntmachungen entnommen werden. 
  
Freiwillige Feuerwehr - Neufassung der 
Feuerwehrsatzung 
Die zuletzt gültige Feuerwehrsatzung 
stammt aus dem Jahr 2002, welche lediglich 
im Jahr 2016 durch Satzungsänderung im 
Bereich der Einsatzabteilungen und Ausrü-
ckebereiche angepasst wurde. 
Da das Feuerwehrgesetz in Baden-Württem-
berg bereits im Jahr 2009 novelliert wurde 
und durch eine Gesetzesänderung im Jahr 
2015 weitere Änderungen erfolgten, die sich 
auf Feuerwehrsatzung auswirken, hat der 
Gemeinderat zugestimmt, die Feuerwehr-
satzung insgesamt neu zu erlassen. Ein Wei-
terer Grund für die Neufassung der Satzung 
ist, dass in den Abteilungsversammlungen 
des Ausrückebereichs Mitte am 05.01.2024 
die Zusammenlegung der Einsatzabteilun-
gen Görwihl, Rüßwihl und Segeten sowie 
eine Änderung in der Zusammensetzung 
des neu gebildeten Abteilungsausschusses 
beschlossen wurde. Die Neufassung der 
Feuerwehrsatzung tritt nach Bekanntma-
chung in Kraft und kann der Rubrik öffent-
liche Bekanntmachungen entnommen wer-
den. 
  
Zustimmung zur Wahl des Abteilungs-
kommandanten und seiner Stellvertreter 
der Einsatzabteilung Mitte 
Im Rahmen der Abteilungsversammlungen 
der Einsatzabteilungen Görwihl, Rüßwihl 
und Segeten am 5. Januar 2024 wurde das 
neue Kommando der neuen Einsatzabtei-
lung Mitte neu gewählt. Durch die Neu-
strukturierung der Einsatzabteilung Mitte 
gibt es in dieser Abteilung künftig zwei 
Stellvertreter. Gewählt wurde Herr Pascal 
Elke zum Abteilungskommandant, Herr 
Andreas Egle zum ersten stellvertretenden 
Abteilungskommandanten und Bernhard 
Gläser zum zweiten stellvertretenden Ab-
teilungskommandanten. Nach Zustimmung 
des Gemeinderates händigte Bürgermeister 
Mike Biehler den drei Feuerwehrkameraden 
die Bestellungsurkunde aus. 

Strittmatt 
Ausrückebereich Mitte: Einsatzabteilung 
Mitte 
Ausrückebereich Süd: Einsatzabteilung Süd 
  

§ 2 Aufgaben 
(1)  Die Feuerwehr hat
1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffent-

lichen Notständen Hilfe zu leisten und 
den Einzelnen und das Gemeinwesen 
vor hierbei drohenden Gefahren zu 
schützen und

2. zur Rettung von Menschen und Tieren 
aus lebensbedrohlichen Lagen techni-
sche Hilfe zu leisten.

 
Ein öffentlicher Notstand ist ein durch Na-
turereignis, einen Unglücksfall oder der-
gleichen verursachtes Ereignis, das zu einer 
gegenwärtigen oder unmittelbar bevor-
stehenden Gefahr für das Leben und die 
Gesundheit von Menschen und Tieren oder 
für andere wesentliche Rechtsgüter führt, 
von dem die Allgemeinheit, also eine un-
bestimmte und nicht bestimmbare Anzahl 
von Personen, unmittelbar betroffen ist und 
bei dem der Eintritt der Gefahr oder des 
Schadens nur durch außergewöhnliche So-
fortmaßnahmen beseitigt oder verhindert 
werden kann. 
  
(2)  Der Bürgermeister kann die Feuerwehr 
beauftragen: 
1. mit der Abwehr von Gefahren bei ande-

ren Notlagen für Menschen, Tiere und 
Schiffe und 

2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, 
insbesondere der Brandschutzaufklä-
rung und –erziehung sowie der Brand-
sicherheitswache. 

  
§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr 

1. In die Einsatzabteilungen der Gemein-
defeuerwehr können auf Grund freiwil-
liger Meldung Personen als ehrenamt-
liche Tätige aufgenommen werden, die
1. das 17. Lebensjahr vollendet haben; 

sie dürfen erst nach Vollendung des 
18. Lebensjahres an Einsätzen teil-
nehmen,

2. den gesundheitlichen Anforderun-
gen des Feuerwehrdienstes gewach-
sen sind,

3. geistig und charakterlich für den Feu-
erwehrdienst geeignet sind,

4. sich zu einer längeren Dienstzeit be-
reit erklären,

5. nicht infolge Richterspruchs nach § 
45 des Strafgesetzbuchs (StGB) die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter verloren haben,

6. keine Maßregeln der Besserung und 
Sicherung nach § 61 StGB mit Aus-
nahme der Nummer 5 (Entziehung 
der Fahrerlaubnis) unterworfen sind 
und

7. nicht wegen Brandstiftung nach §§ 
306 bis 306 c StGB verurteilt wurden.

 
Die Dienstzeit nach Nr. 4 soll mindestens 10 
Jahre betragen. 
  
(2)  Die Aufnahme in die Einsatzabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt für die 

Einführung eines Redaktionsstatut für 
das Mitteilungsblatt der Gemeinde Gör-
wihl 
Zur Veröffentlichung öffentlicher Bekannt-
machungen der Gemeinde, sonstiger amt-
licher Mitteilungen und zur Information der 
Bevölkerung über kommunale Angelegen-
heiten gibt die Gemeinde Görwihl ein Mit-
teilungsblatt heraus. Üblicherweise werden 
die Regularien für die Bekanntmachung in 
einem Redaktionsstatut festgehalten. Darin 
wird unter anderem geregelt, wie das Mit-
teilungsblatt gegliedert ist, welche Inhalte 
abgedruckt werden dürfen und wer für den 
Inhalt verantwortlich ist. Bisher war in der Ge-
meinde Görwihl noch kein Redaktionsstatut 
für das amtliche Mitteilungsblatt vorhan-
den. Der Gemeinderat stimmte dem Erlass 
des neuen Redaktionsstatut zu. Es tritt am 
Tag nach der Veröffentlichung im Mittei-
lungsblatt in Kraft und kann dieser Ausgabe 
unter der Rubrik öffentliche Bekanntma-
chungen entnommen werden. 
  
Nächste Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung 
findet am Montag den 11. März 2023 im Rat-
haus in Görwihl statt. Die Tagesordnung ist 
im diesem Mitteilungsblatt abgedruckt. 

 
Feuerwehrsatzung der 
Gemeinde Görwihl 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung in 
Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 
3 , § 7 Abs. 1 Satz 1, §8 Abs. 2 Satz 2 HS, § 
10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 
1 Satz 1 und Abs. 4 des Feuerwehrgesetzes 
(FwG) hat der Gemeinderat am 26. Februar 
2024 folgende Satzung beschlossen: 

  
§ 1 Name und Gliederung der 

Freiwilligen Feuerwehr 
  
(1) Die Freiwillige Feuerwehr Görwihl in 
dieser Satzung Feuerwehr genannt, ist eine 
gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende 
Einrichtung der Gemeinde Görwihl ohne ei-
gene Rechtspersönlichkeit. 
  
(2)  Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeu-
erwehr aus 
1. den Einsatzabteilungen der Freiwilli-

gen Feuerwehr 
 - Einsatzabteilung Engelschwand 
 - Einsatzabteilung Hartschwand 
 - Einsatzabteilung Rotzingen 
 - Einsatzabteilung Strittmatt 
 - Einsatzabteilung Mitte (Ortsteile 
 Görwihl, Rüßwihl, Segeten, 
 Tiefenstein) 
 - Einsatzabteilung Süd (Ortsteile 
 Niederwihl, Oberwihl) 
2. den Jugendabteilungen 
 - Jugendfeuerwehr Görwihl-Süd 
 - Jugendfeuerwehr Strittmatt-
 Engelschwand 
3. der Altersabteilung 
  
(3)  Die Einsatzabteilungen sind in drei 
Ausrückebereichen organisiert: Ausrücke-
bereich Nord:  Einsatzabteilungen Engel-
schwand, Hartschwand, Rotzingen und 
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ersten zwölf Monate auf Probe. Innerhalb 
der Probezeit soll der Feuerwehrangehörige 
erfolgreich an einem Grundausbildungs-
lehrgang teilnehmen. Aus begründetem An-
lass kann die Probezeit verlängert werden. 
Auf eine Probezeit kann verzichtet oder sie 
kann abgekürzt werden, wenn Angehörige 
einer Jugendfeuerwehr in eine Einsatzab-
teilung übertreten oder eine Person eintritt, 
die bereits einer anderen Gemeindefeuer-
wehr oder einer Werkfeuerwehr angehört 
oder angehört hat. 
  
(3)  Bei Personen mit besonderen Fähigkei-
ten und Kenntnissen (§ 11 Abs. 4 FwG) kann 
der Feuerwehrausschuss im Einzelfall die 
Aufnahme abweichend von den Absätzen 
1 und 2 regeln sowie Ausnahmen von der 
Beendigung des ehrenamtlichen Feuer-
wehrdienstes nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 und den 
Dienstpflichten nach § 5 Abs. 5 und 6 zulas-
sen. 
  
(4)  Aufnahmegesuche sind schriftlich (auf 
amtlichen Personalbogen) an den Abtei-
lungskommandanten zu richten. Vor Vollen-
dung des 18. Lebensjahres ist die schriftliche 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
erforderlich. Über die Aufnahme auf Probe, 
die Verkürzung oder Verlängerung der Pro-
bezeit und die endgültige Aufnahme ent-
scheidet der Feuerwehrausschuss. Der Abtei-
lungsausschuss der Einsatzabteilung, der der 
Bewerber angehören soll, ist zu hören. Neu 
aufgenommene Angehörige der Gemeinde-
feuerwehr werden vom Feuerwehrkomman-
danten durch Handschlag verpflichtet. 
  
(5)  Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme be-
steht nicht. Eine Ablehnung ist dem Gesuch-
steller vom Bürgermeister schriftlich mitzu-
teilen. 
  
(6)  Jeder Angehörige der Gemeindefeuer-
wehr erhält auf Wunsch einen vom Bürger-
meister ausgestellten Dienstaufweis. 
  

§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen 
Feuerwehrdienstes 

(1)  Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in 
einer Einsatzabteilung der Freiwilligen Feu-
erwehr endet, wenn der ehrenamtlich tätige 
Angehörige der Gemeindefeuerwehr
1. die Probezeit nicht besteht,
2. während oder mit Ablauf der Probezeit 

seinen Austritt erklärt,
3. seine Dienstverpflichtung nach § 12 

Abs. 2 FwG erfüllt hat, 
4. den gesundheitlichen Anforderungen 

des Feuerwehrdienstes nicht mehr ge-
wachsen ist,

5. das 65. Lebensjahr vollendet hat,
6. infolge Richterspruchs nach § 45 StGB 

die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter verloren hat,

7. Maßregeln der Besserung und Siche-
rung nach § 61 StGB mit Ausnahme der 
Nummer 5 (Entziehung der Fahrerlaub-
nis) unterworfen wird oder

8. wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 
306c StGB verurteilt wurde.

 
(2)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehran-
gehörige ist auf seinen Antrag vom Bürger-

meister aus dem Feuerwehrdienst in einer 
Einsatzabteilung zu entlassen, wenn 
  
1. er nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in die Altersab-

teilung überwechseln möchte, 
2. der Dienst in der Einsatzabteilung aus 

persönlichen oder beruflichen Grün-
den nicht mehr möglich ist, 

3. er seine Wohnung in eine andere Ge-
meinde verlegt oder 

4. er nicht in der Gemeinde wohnt und 
er seine Arbeitsstätte in eine andere 
Gemeinde verlegt. In den Fällen der 
Nummern 3 und 4 kann der Feuerwehr-
angehörige nach Anhörung des Feuer-
wehrausschusses auch ohne seinen An-
trag entlassen werden. Der Betroffene 
ist vorher anzuhören. 

  
(3) Der Antrag auf Entlassung ist unter An-
gabe der Gründe schriftlich über den Abtei-
lungskommandanten beim Feuerwehrkom-
mandanten einzureichen. 
  
(4) Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrange-
höriger, der seine Wohnung in eine andere 
Gemeinde verlegt, hat dies binnen einer 
Woche dem Feuerwehrkommandanten an-
zuzeigen. Das gleiche gilt, wenn er nicht in 
der Gemeinde wohnt und er seine Arbeits-
stätte in eine andere Gemeinde verlegt. 
  
(5)  Der Gemeinderat kann nach Anhörung 
des Feuerwehrausschusses den ehrenamtli-
chen Feuerwehrdienst eines Feuerwehran-
gehörigen aus wichtigem Grund beenden. 
Dies gilt insbesondere 
1. bei fortgesetzter Nachlässigkeit im 

Dienst, 
2. bei schweren Verstößen gegen die 

Dienstpflichten, 
3. bei erheblicher schuldhafter Schädi-

gung des Ansehens der Feuerwehr 
oder 

4. wenn sein Verhalten eine erhebliche 
und andauernde Störung des Zusam-
menlebens in der Gemeindefeuerwehr 
verursacht hat oder befürchten lässt. 

Der Betroffene ist vorher anzuhören. Der 
Bürgermeister hat die Beendigung des eh-
renamtlichen Feuerwehrdienstes durch 
schriftlichen Bescheid festzustellen. 
  
(6)  Angehörige der Gemeindefeuerwehr, 
die ausgeschieden sind, erhalten auf Antrag 
eine Bescheinigung über die Zugehörigkeit 
zur Feuerwehr. 
  

§ 5 Rechte und Pflichten der Angehöri-
gen der Gemeindefeuerwehr 

(1)  Die Angehörigen der Einsatzabteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemein-
defeuerwehr haben das Recht, den ehren-
amtlich tätigen Feuerwehrkommandanten, 
seinen Stellvertreter und die Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses zu wählen. Sie ha-
ben außerdem das Recht, ihren Abteilungs-
kommandanten, seinen Stellvertreter und 
die Mitglieder ihres Abteilungsausschusses 
zu wählen. 
  
(2)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr erhalten nach 
Maßgabe des § 16 FwG und der örtlichen 

Satzung über die Entschädigung der ehren-
amtlich tätigen Angehörigen der Gemein-
defeuerwehr eine Entschädigung. 
  
(3)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr erhalten bei Sach-
schäden, die sie in Ausübung oder infolge 
des Feuerwehrdienstes erleiden einen Er-
satz nach Maßgabe des § 17 FwG. 
  
(4)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr sind für die Dau-
er der Teilnahme an Einsätzen oder an der 
Aus- und Fortbildung nach Maßgabe des § 
15 FwG von der Arbeits- oder Dienstleistung 
freigestellt. 
  
(5)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr sind verpflichtet (§ 
14 Abs.1 FwG) 
1. am Dienst- und an Aus- und Fortbil-

dungslehrgängen regelmäßig und 
pünktlich teilzunehmen, 

2. bei Alarm sich unverzüglich zum Dienst 
einzufinden, 

3. den dienstlichen Weisungen der Vorge-
setzten nachzukommen, 

4. im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu 
zeigen und sich den anderen Angehö-
rigen der Feuerwehr gegenüber kame-
radschaftlich zu verhalten, 

5. die Ausbildungs- und Unfallverhü-
tungsvorschriften für den Feuerwehr-
dienst zu beachten, 

6. die ihnen anvertrauten Ausrüstungs-
stücke, Geräte und Einrichtungen ge-
wissenhaft zu pflegen und sie nur zu 
dienstlichen Zwecken zu benutzen, 
und 

7. über alle Angelegenheiten Verschwie-
genheit zu wahren, von denen sie im 
Rahmen ihrer Dienstausübung Kennt-
nis erlangen und deren Geheimhaltung 
gesetzlich vorgeschrieben, besonders 
angeordnet oder ihrer Natur nach er-
forderlich ist. 

  
(6)  Die Angehörigen der Einsatzabteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde-
feuerwehr haben eine Abwesenheit von 
länger als zwei Wochen dem Feuerwehr-
kommandanten oder dem von ihm Beauf-
tragten rechtzeitig vorher anzuzeigen und 
eine Dienstverhinderung bei ihrem Vorge-
setzten vor dem Dienstbeginn zu melden, 
spätestens jedoch am folgenden Tage die 
Gründe hierfür zu nennen. 
  
(7)  Aus beruflichen, gesundheitlichen, fa-
miliären oder persönlichen Gründen kann 
ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der 
Gemeindefeuerwehr auf Antrag vom Feu-
erwehrkommandanten vorübergehend von 
seinen Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 
und 2 befreit werden. Unter den gleichen 
Voraussetzungen kann der Feuerwehrkom-
mandant nach Anhörung des Feuerwehr- 
und des Abteilungsausschusses auf Antrag 
Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 
dauerhaft beschränken. 
  
(8)  Ist ein ehrenamtlich tätiger Angehö-
riger der Gemeindefeuerwehr gleichzei-
tig Mitglied einer Berufsfeuerwehr, einer 
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(2)  In die Jugendfeuerwehr können Perso-
nen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr auf-
genommen werden, wenn sie 
1. den gesundheitlichen Anforderungen 

des Feuerwehrdienstes gewachsen 
sind, 

2. geistig und charakterlich für den Feuer-
wehrdienst geeignet sind, 

3. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit 
erklären, 

4. nicht infolge Richterspruchs nach § 45 
des Strafgesetzbuchs (StGB) die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
verloren haben, 

5. keinen Maßregeln der Besserung und 
Sicherung nach § 7 des Jugendge-
richtsgesetzes (JGG) mit Ausnahme der 
Entziehung der Fahrerlaubnis unter-
worfen sind und 

6. nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 
bis 306c StGB verurteilt wurden. 

  
Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zu-
stimmung der Erziehungsberechtigten be-
antragt werden. Über die Aufnahme und 
das dafür maßgebende Mindestalter ent-
scheidet der Feuerwehrausschuss. 
  
(3)  Die Zugehörigkeit des Angehörigen der 
Jugendfeuerwehr zur Jugendfeuerwehr en-
det, wenn 
1. er in eine Einsatzabteilung der Feuer-

wehr aufgenommen wird, 
2. er aus der Jugendfeuerwehr austritt, 
3. die Erziehungsberechtigten ihre Zu-

stimmung schriftlich zurücknehmen, 
4. er den gesundheitlichen Anforderun-

gen nicht mehr gewachsen ist, 
5. er das 18. Lebensjahr vollendet oder 
6. der Feuerwehrausschuss den Dienst in 

der Jugendfeuerwehr aus wichtigem 
Grund beendet. § 4 Abs. 5 gilt entspre-
chend. 

  
(4)  Der Leiter der Jugendabteilung (Jugend-
feuerwehrwart) und sein Stellvertreter wer-
den von den Angehörigen ihrer Abteilung 
auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer 
Wahl gewählt und nach Zustimmung des 
Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch 
den Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie 
haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit 
oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens 
bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers wei-
terzuführen. Der Feuerwehrkommandant 
kann geeignet erscheinende Angehörige 
der Gemeindefeuerwehr mit der vorläufi-
gen Leitung der Jugendfeuerwehr beauftra-
gen. Der Jugendfeuerwehrwart muss einer 
Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr 
angehören und soll den Lehrgang Jugend-
feuerwehrwart besucht haben. Der Jugend-
feuerwehrwart und sein Stellvertreter kön-
nen vom Gemeinderat nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses abberufen werden. 
  
(5)  Der Jugendfeuerwehrwart ist für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben 
seiner Jugendabteilung verantwortlich; er 
unterstützt den Feuerwehrkommandanten. 
Er wird vom stellvertretenden Leiter der Ju-
gendfeuerwehr unterstützt und von ihm in 
seiner Abwesenheit mit allen Rechten und 
Pflichten vertreten. 

(6)  Die Jugendfeuerwehren können dem 
Feuerwehrausschuss Anträge zur Gestal-
tung ihres Dienstes vorlegen. 
  

§ 8 Ehrenmitglieder 
Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des 
Feuerwehrausschusses 
1. Personen, die sich um das örtliche 

Feuerwehrwesen besondere Verdiens-
te erworben oder zur Förderung des 
Brandschutzes wesentlich beigetragen 
haben, die Eigenschaft als Ehrenmit-
glied und 

2. bewährten Feuerwehr- und Abtei-
lungskommandanten nach Beendi-
gung ihrer Amtszeit die Eigenschaft als 
Ehrenkommandant verleihen. 

  
§ 9 Organe der Feuerwehr 

Organe der Feuerwehr sind: 
1. Feuerwehrkommandant, 
2. Abteilungskommandanten, 
3. Leiter der Altersabteilung und der Ju-

gendfeuerwehr 
4. Feuerwehrausschuss, 
5. Abteilungsausschüsse, 
6. Hauptversammlung, 
7. Abteilungsversammlungen 
  

§ 10 Feuerwehrkommandant, Abtei-
lungskommandant und Stellvertreter 

(1)  Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuer-
wehrkommandant. 
  
(2)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkom-
mandant und sein Stellvertreter werden von 
den Angehörigen der Einsatzabteilungen 
der Gemeindefeuerwehr aus deren Mitte in 
geheimer Wahl gewählt. Die Amtszeit be-
trägt fünf Jahre. 
  
(3)  Die Wahlen des ehrenamtlich tätigen 
Feuerwehrkommandanten und seines Stell-
vertreters werden in der Hauptversamm-
lung durchgeführt. 
  
(4)  Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehr-
kommandanten und seinem Stellvertreter 
kann nur gewählt werden, wer
1. einer Einsatzabteilung der Gemeinde-

feuerwehr angehört,
2. über die für dieses Amt erforderlichen 

Kenntnisse und Erfahrungen verfügt 
und

3. die nach den Verwaltungsvorschriften 
des Innenministeriums erforderlichen 
persönlichen und fachlichen Vorausset-
zungen erfüllt.

 
(5)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkom-
mandant und sein Stellvertreter werden 
nach der Wahl und nach Zustimmung durch 
den Gemeinderat vom Bürgermeister be-
stellt. 
  
(6)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehr-
kommandant und sein Stellvertreter haben 
ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im 
Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum 
Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzu-
führen. Kommt binnen drei Monaten nach 
Freiwerden der Stelle oder nach Versagung 
der Zustimmung keine Neuwahl zustande, 
bestellt der Bürgermeister den vom Ge-

Werkfeuerwehr oder hauptamtlicher Feu-
erwehrangehöriger, haben die sich hier-
aus ergebenden Pflichten Vorrang vor den 
Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2. 
  
(9)  Verletzt ein ehrenamtlich tätiger Ange-
höriger der Gemeindefeuerwehr schuldhaft 
die ihm obliegenden Dienstpflichten, kann 
ihm der Feuerwehrkommandant einen 
Verweis erteilen. Grobe Verstöße kann der 
Bürgermeister auf Antrag des Feuerwehr-
kommandanten mit einer Geldbuße bis zu 
1000 Euro ahnden. Der Bürgermeister kann 
zur Vorbereitung eines Beschlusses des Ge-
meinderats auf Beendigung des Feuerwehr-
dienstes nach § 4 Abs. 5 den ehrenamtlich 
tätigen Feuerwehrangehörigen auch vor-
läufig des Dienstes entheben, wenn andern-
falls der Dienstbetrieb oder die Ermittlun-
gen beeinträchtigt würden. Der Betroffene 
ist vor einer Entscheidung nach den Sätzen 
1 bis 3 anzuhören. 
  

§ 6 Altersabteilung 
(1)  In die Altersabteilung wird unter Über-
lassung der Dienstkleidung übernommen, 
wer nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und Abs. 2 Nr. 
2 bis 4 aus dem ehrenamtlichen Feuerwehr-
dienst in einer Einsatzabteilung ausscheidet 
und keine gegenteilige Erklärung abgibt. 
  
(2)  Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren 
Antrag Angehörige der Feuerwehr, die das 
55. Lebensjahr vollendet haben, unter Belas-
sung der Dienstkleidung aus der Einsatzab-
teilung in die Altersabteilung übernehmen 
(§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1). 
  
(3)  Der Leiter der Altersabteilung und sein 
Stellvertreter werden von den Angehöri-
gen ihrer Abteilung auf die Dauer von fünf 
Jahren in geheimer Wahl gewählt und nach 
Zustimmung des Feuerwehrausschusses zu 
der Wahl durch den Feuerwehrkomman-
danten bestellt. Sie haben ihr Amt nach 
Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vor-
zeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt 
eines Nachfolgers weiterzuführen. Sie kön-
nen vom Gemeinderat nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses abberufen werden 
  
(4)  Der Leiter der Altersabteilung ist für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben 
seiner Abteilung verantwortlich; er unter-
stützt den Feuerwehrkommandanten. Er 
wird vom stellvertretenden Leiter der Alter-
sabteilung unterstützt und von ihm in seiner 
Abwesenheit mit allen Rechten und Pflich-
ten vertreten. 
  
(5)  Die Angehörigen der Altersabteilung, 
die hierfür die erforderlichen gesundheitli-
chen und fachlichen Anforderungen erfül-
len, können vom Feuerwehrkommandanten 
im Einvernehmen mit dem Leiter der Alter-
sabteilung zu Übungen und Einsätzen her-
angezogen werden. 
  

§ 7 Jugendfeuerwehr 
(1)  Die Jugendfeuerwehr besteht aus den 
Jugendgruppen, die auf Beschluss des Feu-
erwehrausschusses bei den Einsatzabteilun-
gen gebildet werden. 
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chen. Zahlungen darf er nur aufgrund von 
Belegen und schriftlichen Anweisungen des 
Feuerwehrkommandanten annehmen und 
leisten. Die Gegenstände des Sondervermö-
gens sind ab einem Wert von 500 € in einem 
Bestandsverzeichnis nachzuweisen. 
  
(4)  Der Gerätewart hat die Feuerwehrein-
richtungen und die Ausrüstung zu verwah-
ren und zu pflegen. Mängel sind unver-
züglich dem Feuerwehrkommandanten zu 
melden. 
  
(5)  Für Schriftführer, Kassenverwalter und 
Gerätewart in den Einsatzabteilungen gel-
ten die Absätze 1 bis 4 sinngemäß. 
  

§ 13 Feuerwehrausschuss, Abteilungs-
ausschüsse 

(1) Dem Feuerwehrausschuss gehören als 
Mitglieder an: 
•	 der Feuerwehrkommandant 
•	 der Stellvertreter des Feuerwehrkom-

mandanten, 
•	 die Kommandanten der Einsatzabtei-

lungen 
•	 der Leiter der Altersabteilung 
•	 die Leiter der Jugendfeuerwehr, wo-

bei jede Jugendabteilung ein eigenes 
Stimmrecht besitzt 

•	 der Kassenverwalter 
•	 der Schriftführer 
  
(2)  Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des 
Feuerwehrausschusses ein. Er ist hierzu ver-
pflichtet, wenn dies mindestens ein Drittel 
der Mitglieder verlangt. Die Einladung mit 
der Tagesordnung soll den Mitgliedern spä-
testens drei Tage vor der Sitzung zugehen. 
Der Feuerwehrausschuss ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend ist. 
  
(3)  Der Bürgermeister und die Gemeinde-
verwaltung sind von den Sitzungen des Feu-
erwehrausschusses durch Übersenden einer 
Einladung mit Tagesordnung rechtzeitig zu 
benachrichtigen. Er kann an den Sitzungen 
jederzeit teilnehmen oder sich durch Beauf-
tragte vertreten lassen. 
  
(4)  Beschlüsse des Feuerwehrausschusses 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt. 
  
(5)  Die Sitzungen des Feuerwehrausschus-
ses sind nicht öffentlich. Über jede Sitzung 
wird eine Niederschrift gefertigt; sie ist dem 
Bürgermeister sowie den Ausschussmitglie-
dern zuzustellen. Die Niederschriften sind 
den Angehörigen der Einsatzabteilungen 
auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. 
  
(6) Der Feuerwehrkommandant kann zu den 
Sitzungen auch andere Angehörige der Ge-
meindefeuerwehr beratend zuziehen. 
  
(7)  Bei den Einsatzabteilungen der Freiwil-
ligen Feuerwehr werden Abteilungsaus-
schüsse gebildet. 
  
Dem Abteilungsausschuss der einzelnen 
Einsatzabteilungen Engelschwand, Hart-

meinderat gewählten Feuerwehrangehöri-
gen zum Feuerwehrkommandanten oder 
seinem Stellvertreter (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG). 
Diese Bestellung endet mit der Bestellung 
eines Nachfolgers nach Absatz 5. 
  
(7)  Gegen eine Wahl des ehrenamtlich tä-
tigen Feuerwehrkommandanten, des Ab-
teilungskommandanten und seines Stell-
vertreters kann binnen einer Woche nach 
der Wahl von jedem Wahlberechtigten Ein-
spruch bei der Gemeinde erhoben werden. 
Nach Ablauf der Einspruchsfrist können wei-
tere Einspruchsgründe nicht mehr geltend 
gemacht werden. Gegen die Entscheidung 
über den Einspruch können der Wahlbe-
rechtigte, der Einspruch erhoben hat, und 
der durch die Entscheidung betroffene Be-
werber unmittelbar Anfechtungs- oder Ver-
pflichtungsklage erheben. 
  
(8)  Der Feuerwehrkommandant ist für die 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr verant-
wortlich (§ 9 Abs. 1 Satz 1 FwG) und führt die 
ihm durch Gesetz und diese Satzung übertra-
genen Aufgaben durch. Er hat insbesondere 
1. eine Alarm- und Ausrückeordnung für 

die Aufgaben nach § 2 aufzustellen und 
fortzuschreiben und sie dem Bürger-
meister mitzuteilen, 

2. auf die ordnungsgemäße feuerwehr-
technische Ausstattung hinzuwirken, 

3. für die Aus- und Fortbildung der Ange-
hörigen der Gemeindefeuerwehr und 

4. für die Instandhaltung der Feuerwehr-
ausrüstungen und -einrichtungen zu 
sorgen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 FwG), 

5. die Zusammenarbeit der Ausrückebe-
reiche bei Übungen und Einsätzen zu 
regeln, 

6. die Tätigkeit der Abteilungskomman-
danten, der Leiter der Altersabteilung 
und der Jugendfeuerwehr sowie des 
Kassenverwalters und des Gerätewarts 
zu überwachen, 

7. dem Bürgermeister über Dienstbespre-
chungen zu berichten, 

8. Beanstandungen in der Löschwasser-
versorgung dem Bürgermeister mitzu-
teilen. 

  
Die Gemeinde hat ihn bei der Durchführung 
seiner Aufgaben angemessen zu unterstüt-
zen. 
  
(9)  Der Feuerwehrkommandant hat den 
Bürgermeister und den Gemeinderat in al-
len feuerwehrtechnischen Angelegenhei-
ten von sich aus zu beraten. Er soll zu den 
Beratungen der Gemeindeorgane über An-
gelegenheiten der Feuerwehr mit beraten-
der Stimme zugezogen werden. 
  
(10) Der stellvertretende Feuerwehrkom-
mandant hat den Feuerwehrkommandan-
ten zu unterstützen und ihn in seiner Abwe-
senheit mit allen Rechten und Pflichten zu 
vertreten. 
  
(11) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehr-
kommandant und sein Stellvertreter kön-
nen vom Gemeinderat nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses abberufen werden 
(§ 8 Abs. 2 Satz 5 FwG). 

(12) Die ehrenamtlich tätigen Abteilungs-
kommandanten (§ 9 Nr. 2) und ihre Stell-
vertreter werden von den Angehörigen der 
jeweiligen Einsatzabteilungen der Gemein-
defeuerwehr aus deren Mitte in geheimer 
Wahl auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Die Wahlen finden in der Abteilungsver-
sammlung statt. Für die ehrenamtlich täti-
gen Abteilungskommandanten gelten im 
Übrigen die Absätze 4 bis 6 sowie Absatz 
11 entsprechend. Die Abteilungskomman-
danten sind für die Einsatzbereitschaft ihrer 
Einsatzabteilung verantwortlich und unter-
stützen den Feuerwehrkommandanten bei 
seinen Aufgaben nach Absatz 8. Für den 
stellvertretenden Abteilungskommandan-
ten gelten die Absätze 4 bis 6 sowie 9 und 
11 entsprechend. 
  

§ 11 Unterführer 
(1)  Die Unterführer (Zug- und Gruppenfüh-
rer) dürfen nur bestellt werden, wenn sie 
1. einer Einsatzabteilung der Feuerwehr 

angehören, 
2. über die für ihr Amt erforderlichen, 

Kenntnisse und Erfahrungen verfügen 
und 

3. die nach den Verwaltungsvorschriften 
des Innenministeriums erforderlichen 
persönlichen und fachlichen Voraus-
setzungen erfüllen. 

  
(2) Die Unterführer werden vom Abteilungs-
kommandanten im Einvernehmen mit dem 
Feuerwehrkommandanten auf Vorschlag 
des Abteilungsausschusses auf die Dauer 
von fünf Jahren bestellt. Der Feuerwehr-
kommandant kann die Bestellung nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses wi-
derrufen. Die Unterführer haben ihre Dienst-
stellung nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im 
Falle eines vorzeitigen Ausscheidens bis zur 
Bestellung des Nachfolgers wahrzunehmen. 
  
(3)  Die Unterführer führen ihre Aufgaben 
nach den Weisungen der Vorgesetzten aus. 
  

§ 12 Schriftführer, Kassenverwalter, 
Gerätewart 

(1) Der Schriftführer und die Kassenverwal-
ter der Einsatzabteilungen werden von den 
aktiven Feuerwehrmitgliedern auf fünf Jah-
re gewählt. Der Gerätewart wird vom Feu-
erwehrkommandanten nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses im Einvernehmen 
mit dem Bürgermeister eingesetzt und ab-
berufen. Vor der Bestellung eines hauptbe-
ruflich tätigen Feuerwehrgerätewarts oder 
der Übertragung der Aufgaben des Feuer-
wehrgerätewarts auf einen Gemeindebe-
diensteten ist der Feuerwehrausschuss zu 
hören. 
  
(2)  Der Schriftführer hat über die Sitzun-
gen des Feuerwehrausschusses und über 
die Hauptversammlung jeweils eine Nie-
derschrift zu fertigen und in der Regel die 
schriftlichen Arbeiten der Feuerwehr zu er-
ledigen. 
  
(3)  Der Kassenverwalter hat die Kamerad-
schaftskasse (§ 16) zu verwalten und sämt-
liche Einnahmen und Ausgaben nach der 
Ordnung des Wirtschaftsplans zu verbu-
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schwand, Rotzingen, Strittmatt und Süd ge-
hören als Mitglieder an: 
•	 der Abteilungskommandant als Vorsit-

zender, 
•	 der Stellvertreter des Abteilungskom-

mandanten, 
•	 der Schriftführer 
•	 der Kassenverwalter 
•	 die Beisitzer 
  
Dem Abteilungsausschuss der Einsatzabtei-
lung Mitte gehören als Mitglieder an: 
•	 der Abteilungskommandant als Vorsit-

zender, 
•	 die beiden Stellvertreter des Abtei-

lungskommandanten, 
•	 der Schriftführer 
•	 der Kassenverwalter 
•	 die Ortsvertreter 
•	 die Beisitzer 
  
Die Mitglieder werden in der Abteilungs-
versammlung für die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Sofern Schriftführer und Kassen-
verwalter nicht in den Abteilungsausschuss 
gewählt werden, gehören sie diesem ohne 
Stimmrecht an. 
  
Die Absätze 2 bis 6 gelten für die Abtei-
lungsausschüsse entsprechend. Der Feu-
erwehrkommandant ist zu den Sitzungen 
einzuladen; er kann sich an den Beratungen 
jederzeit beteiligen. Die Niederschrift über 
die Sitzungen des Abteilungsausschusses 
sind auch dem Feuerwehrkommandanten 
zuzustellen. 
  
(8)  Für die Durchführung der Sitzungen des 
Feuerwehrausschusses sowie der Abtei-
lungsausschüsse gilt § 14 Abs. 6 sowie § 14 
Abs. 4 Satz 1 Alt. 2 entsprechend. 
  

§ 14 Hauptversammlung und Abtei-
lungsversammlung 

(1)  Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkom-
mandanten findet nach 2,5 Jahren mindes-
tens eine ordentliche Hauptversammlung 
der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
statt. Der Hauptversammlung sind alle 
wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, 
soweit für deren Behandlung nicht andere 
Organe zuständig sind, zur Beratung und 
Beschlussfassung vorzulegen. 
  
(2)  In der Hauptversammlung hat der Feu-
erwehrkommandant einen Bericht über die 
vergangenen 2,5 Jahre und der Kassenver-
walter einen Bericht über den Rechnungs-
abschluss des Sondervermögens für die Ka-
meradschaftspflege (§ 16) zu erstatten. Die 
Hauptversammlung beschließt über den 
Rechnungsabschluss. 
  
(3)  Die Hauptversammlung wird vom Feu-
erwehrkommandanten einberufen. Sie ist 
binnen eines Monats einzuberufen, wenn 
mindestens ein Drittel der Angehörigen 
der Einsatzabteilungen der Gemeindefeu-
erwehr dies schriftlich unter Angaben von 
Gründen verlangt. Zeitpunkt und Tages-
ordnung der Hauptversammlung sind den 
Mitgliedern sowie dem Bürgermeister vier-
zehn Tage vor der Versammlung bekannt zu 
geben. 

(4)  Die Hauptversammlung ist beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte der An-
gehörigen der Einsatzabteilungen der Ge-
meindefeuerwehr anwesend ist oder an der 
Hauptversammlung nach Absatz 6 Buch-
stabe b) in digitaler Form teilnimmt. Bei Be-
schlussunfähigkeit kann eine zweite Haupt-
versammlung einberufen werden, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden bzw. 
in digitaler Form teilnehmenden Angehöri-
gen der Einsatzabteilungen der Gemeinde-
feuerwehr beschlussfähig ist. Beschlüsse der 
Hauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist 
geheim abzustimmen. 
  
(5)  Über die Hauptversammlung wird eine 
Niederschrift gefertigt. Dem Bürgermeister 
ist die Niederschrift auf Verlangen vorzule-
gen. 
  
(6)  Sofern die Hauptversammlung in Form 
einer Präsenzveranstaltung aus schwerwie-
genden Gründen nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt werden kann, entscheidet der 
Bürgermeister nach Anhörung des Feuer-
wehrausschusses, ob 
  
(a) die Hauptversammlung auf einen zeit-
nahen Termin, jedoch maximal bis zu einem 
Jahr, verschoben wird oder 
(b) die Hauptversammlung in digitaler Form 
abgehalten wird. 
  
Schwerwiegende Gründe liegen insbeson-
dere vor bei Naturkatastrophen, aus Grün-
den des Infektionsschutzes, bei sonstigen 
außergewöhnlichen Notsituationen oder 
wenn aus anderen Gründen eine ordnungs-
gemäße Durchführung unzumutbar wäre. 
  
Die Hauptversammlung ohne persönliche 
Anwesenheit der Angehörigen der Gemein-
defeuerwehr im Sitzungsraum kann nach 
Absatz 6 Buchstabe b) durchgeführt wer-
den, sofern eine Beratung und Beschluss-
fassung durch zeitgleiche Übertragung von 
Bild und Ton mittels geeigneter technischer 
Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Vi-
deokonferenz, möglich ist. Die nach dem 
Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durch-
zuführenden Wahlen und die Fassung von 
Beschlüssen in geheimer Abstimmung sind 
im Rahmen einer Hauptversammlung nach 
Absatz 6 Buchstabe b) nicht möglich. Für sie 
gilt § 15 Absatz 7. 
  
(7)  Für die Abteilungsversammlung der Ein-
satzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr 
sowie der Abteilungsversammlung bei der 
Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr 
gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass die Abteilungsversamm-
lungen mindestens einmal jährlich abzuhal-
ten sind. 
  

§ 15 Wahlen 
(1)  Die nach dem Feuerwehrgesetz und 
dieser Satzung durchzuführenden Wahlen 
werden vom Feuerwehrkommandanten ge-
leitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen die 
Wahlberechtigten einen Wahlleiter. 
Bei der Durchführung von Wahlen nach Ab-
satz 7 leitet und organisiert der Bürgermeis-

ter oder eine von ihm beauftragte Person, 
unter Mitwirkung der Angehörigen der Ge-
meindefeuerwehr, die Wahl. Die beauftragte 
Person nach Satz 3 kann ein Angehöriger 
der Gemeindefeuerwehr sein. 
  
(2)  Wahlen werden geheim mit Stimmzet-
teln durchgeführt. Soweit nach dem Feu-
erwehrgesetz zulässig, kann offen gewählt 
werden, wenn kein Mitglied wiederspricht. 
  
(3)  Bei der Wahl des Feuerwehrkomman-
danten und seines Stellvertreters ist ge-
wählt, wer mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stimmen der anwesenden 
Wahlberechtigten erhalten hat. Wird diese 
Stimmenzahl nicht erreicht, findet eine 
Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern 
mit den meisten Stimmen statt, bei der die 
einfache Mehrheit entscheidet. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. Steht 
nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht die-
ser im ersten Wahlgang die erforderliche 
Mehrheit nicht, findet ein zweiter Wahlgang 
statt, in dem der Bewerber mehr als die Hälf-
te der abgegebenen gültigen Stimmen der 
anwesenden Wahlberechtigten erhalten 
muss. 
  
(4)  Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehr-
ausschusses wird als Mehrheitswahl ohne 
das Recht der Stimmenhäufung durchge-
führt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele 
Stimmen, wie Ausschussmitglieder zu wäh-
len sind. In den Feuerwehrausschuss sind 
diejenigen Angehörigen der Gemeindefeu-
erwehr gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. Die nicht gewählten 
Mitglieder sind in der Reihenfolge ihrer 
Stimmenzahlen Ersatzmitglieder. Scheidet 
ein gewähltes Ausschussmitglied aus, so 
rückt für den Rest der Amtszeit das Ersatz-
mitglied nach, das bei der Wahl die höchste 
Stimmenanzahl erzielt hat. 
  
(5)  Die Niederschrift über die Wahl des Feu-
erwehrkommandanten und seines Stellver-
treters ist innerhalb einer Woche nach der 
Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den 
Gemeinderat zu übergeben. Stimmt der Ge-
meinderat der Wahl nicht zu, findet inner-
halb von drei Monaten eine Neuwahl statt. 
  
(6)  Kommt binnen eines Monats die Wahl 
des Feuerwehrkommandanten oder seines 
Stellvertreters nicht zustande oder stimmt 
der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat 
der Feuerwehrausschuss dem Bürgermeis-
ter ein Verzeichnis aller Angehörigen der 
Feuerwehr vorzulegen, die sich aufgrund 
ihrer Ausbildung und Bewährung im Feuer-
wehrdienst zur kommissarischen Bestellung 
(§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG) eignen. 
  
(7)  Sofern die Hauptversammlung nach § 14 
Absatz 6 nicht in Form einer Präsenzveran-
staltung durchgeführt wird, entscheidet der 
Bürgermeister nach Anhörung des Feuer-
wehrausschusses, ob 
  
(a) die nach dem Feuerwehrgesetz und die-
ser Satzung durchzuführenden Wahlen und 
Beschlussfassungen in geheimer Abstim-
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mung in einer Präsenzversammlung (Wahl-
versammlung) durchgeführt werden oder 
(b) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die 
Wahlen durch die Versammlung in Form 
einer Briefwahl herbei- bzw. durchgeführt 
werden oder 
(c) zu treffende Beschlüsse in der bzw. die 
Wahlen durch die Versammlung in Form ei-
ner Online-Abstimmung bzw. -Wahl herbei- 
bzw. durchgeführt werden. 
  
(7)  Für die Wahlen in den Einsatzabteilun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr und den Ab-
teilungen bei den Altersabteilungen, der Ju-
gendfeuerwehr und den Musikabteilungen 
gelten die Absätze 2 bis 7 sinngemäß. 
  
§ 16 Sondervermögen für die Kamerad-

schaftspflege (Kameradschaftskasse) 
(1)  Für die Feuerwehr wird ein Sonderver-
mögen für die Kameradschaftspflege und 
die Durchführung von Veranstaltungen ge-
bildet. 
  
(2)  Das Sondervermögen besteht aus 
1. Zuwendungen der Gemeinde und Drit-

ter, 
2. Erträgen aus Veranstaltungen, 
3. sonstigen Einnahmen, 
4. mit Mitteln des Sondervermögens er-

worbenen Gegenständen. 
  
(3)  Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zu-
stimmung des Bürgermeisters einen Wirt-
schaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr 
zur Erfüllung der Aufgaben der Kamerad-
schaftskasse voraussichtlich eingehenden 
Einnahmen und zu leistenden Ausgaben 
enthält. Ausgaben können für gegenseitig 
oder einseitig deckungsfähig erklärt wer-
den. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
können zugelassen werden, wenn ihre De-
ckung gewährleistet ist. Außerplanmäßige 
Ausgaben bedürfen der Zustimmung des 
Bürgermeisters. Verpflichtungen zur Leis-
tung von Ausgaben in künftigen Haushalts-
jahren dürfen nur eingegangen werden, 
wenn der Wirtschaftsplan dazu ermächtigt. 
  
(4)  Über die Verwendung der Mittel be-
schließt der Feuerwehrausschuss. Der 
Feuerwehrausschuss kann den Feuer-
wehrkommandanten ermächtigen, über 
die Verwendung der Mittel bis zu einer be-
stimmten Höhe oder für einen festgelegten 
Zweck zu entscheiden. Der Feuerwehrkom-
mandant vertritt bei Ausführung des Wirt-
schaftsplans den Bürgermeister. 
  
(5)  Die für das Sondervermögen eingerich-
tete Sonderkasse (Kameradschaftskasse) 
ist jährlich mindestens einmal von zwei 
Rechnungsprüfern, die von der Hauptver-
sammlung auf fünf Jahre bestellt werden, 
zu prüfen. Der Rechnungsabschluss ist dem 
Bürgermeister vorzulegen. 
  
6)  Für die Einsatzabteilungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr 
werden ebenfalls Sondervermögen im Sin-
ne des Absatzes 1 gebildet. Die Absätze 1 
bis 5 gelten entsprechend; an die Stelle des 
Feuerwehrkommandanten, des Feuerwehr-
ausschusses und der Hauptversammlung 

treten der Abteilungskommandant, der Ab-
teilungsausschuss und die Abteilungsver-
sammlung. 
  
§ 17 Inkrafttreten 
(1)  Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
  
(2)  Gleichzeitig tritt die Feuerwehrsatzung 
vom 05. März 2002 mit allen Änderungen 
außer Kraft. 
  
Görwihl, den 26.02.2024 
  
gez. 
Mike Biehler 
Bürgermeister 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 S. 4 GemO 
  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde Görwihl geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
 

Redaktionsstatut 
für das Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Görwihl 
Aufgrund von § 20 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO BW) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Görwihl am 26. 
Februar 2024 folgendes Redaktionsstatut 
beschlossen: 
  
Hinweis: Die männliche Form wird zur text-
lichen Vereinfachung verwendet und bezieht 
die weibliche Form mit ein. 
  
1. Mitteilungsblatt 
1.1 Zur Veröffentlichung öffentlicher Be-
kanntmachungen der Gemeinde, sonstiger 
amtlicher Mitteilungen und zur Informati-
on der Bevölkerung über kommunale An-
gelegenheiten gibt die Gemeinde Görwihl 
ein Mitteilungsblatt heraus. Es ist nicht Teil 
der Meinungspresse. Diesem besonderen 
Charakter des Mitteilungsblattes ist bei al-
len Veröffentlichungen Rechnung zu tra-
gen, auch im Anzeigenteil. Es führt die Be-
zeichnung „Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Görwihl“. Das Mitteilungsblatt erscheint in 
der Regel 14-tägig am Dienstag in gerader 
Kalenderwoche. Abweichungen sind nur 
mit Zustimmung der Gemeinde Görwihl 
zulässig. Redaktionsschluss ist jeweils der 
Donnerstag vor Erscheinen, 12.00 Uhr. In 
Wochen mit Feiertagen kann sich der Re-
daktionsschluss verschieben. 
1.2 Das Mitteilungsblatt besteht aus ei-
nem amtlichen und redaktionellen Teil so-
wie einem Anzeigenteil. Verantwortlich im 

Sinne des Presserechts ist für den amtlichen 
und redaktionellen Teil der Bürgermeister 
oder dessen Vertreter im Amt, für die Mittei-
lungen „Aus den Gemeinderatsfraktionen“ 
der Vorsitzende der jeweiligen Fraktion, für 
Kirchen- und Vereinsmitteilungen die jewei-
lige Kirche bzw. der Vorsitzende des jewei-
ligen Vereins. Für den übrigen Inhalt ist der 
Verlag (Primo-Verlagsdruck, Messkircher Str. 
45, 78333 Stockach) verantwortlich. 
  
2. Gliederung 
Das Mitteilungsblatt ist in folgende Rubri-
ken gegliedert:
•	 Titelseite
•	 Wichtige Telefonnummern & Bereit-

schaftsdienste
•	 Amtliche Bekanntmachungen
•	 Das Rathaus informiert
•	 Aus den Gemeinderatsfraktionen
•	 Die Parteien informieren
•	 Hotzenwald Tourist
•	 Schule/Kindergärten
•	 Kirchliche Nachrichten
•	 Vereinsnachrichten und Veranstaltungen
•	 Für den Verkehrsteilnehmer
•	 Aus der Land- und Forstwirtschaft
•	 Dies und Das – Infos
•	 Anzeigen
  
3. Inhalt 
In das Mitteilungsblatt werden aufgenom-
men: 
3.1 Öffentliche Bekanntmachungen und 
sonstige amtliche Mitteilung der Gemeinde 
Görwihl, ihrer Unternehmen und anderer öf-
fentlicher Behörden und Stellen; 
3.2 Sitzungsberichte und andere Veröf-
fentlichungen der Gemeindeverwaltung; 
3.3 Rubrik „Aus den Gemeinderatsfraktio-
nen“: 
3.3.1  Gemäß § 20 Abs. 3 Gemeindeordnung 
wird den im Gemeinderat vertretenen Frak-
tionen das Recht eingeräumt, ihre Auffas-
sungen zu Angelegenheiten der Gemeinde 
Görwihl darzulegen. Für diese Veröffentli-
chung steht die Rubrik „Aus den Gemeinde-
ratsfraktionen“ im Anschluss an die Rubrik 
„Das Rathaus informiert“ in jeder Ausgabe 
zur Verfügung. 
3.3.2  Für ihre Beiträge stehen den Fraktio-
nen nach Ziff. 3.3.1 jeweils eine viertel Seite 
in der jeweiligen Mitteilungsblattausgabe 
zur Verfügung. Dies entspricht 1.000 Zei-
chen. 
3.3.3  Verantwortlich für den Inhalt der Bei-
träge der Fraktionen in der Rubrik „Aus den 
Gemeinderatsfraktionen“ sind die Fraktio-
nen selbst. Als legitimierter Vertreter für die 
Übermittlung der Beiträge wird der jeweili-
ge Fraktionsvorsitzende bzw. ein ausdrück-
lich von ihm benannter Vertreter betrachtet. 
3.3.4  Zulässig sind nur Themen mit Bezug 
zur Gemeinde Görwihl. Ein Äußerungsrecht 
zu bundes- oder landespolitischen Themen 
besteht nicht. Nicht zulässig sind Wahlaufru-
fe und Wahlwerbung. 
3.3.5  Um die Chancengleichheit bei Wah-
len und die Neutralität der Gemeinde wäh-
rend der Vorwahlzeit zu gewährleisten, 
sind Veröffentlichungen in der Rubrik „Aus 
den Gemeinderatsfraktionen“ in einem 
Zeitraum von 4 Monaten bei allen Wahlen 
ausgeschlossen (Karenzzeit). Auch in der 
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Karenzzeit sind politische Veröffentlichun-
gen in Form von bezahlten Anzeigen wei-
terhin gestattet, wenn sie der Vorstellung 
von Wahlkandidaten, der Erläuterung des 
Wahlprogramms oder dem Hinweis auf Ver-
anstaltungen dienen. 
3.4 Veranstaltungshinweise und sonstige 
kurze Nachrichten der Kirchen, Schulen und 
der örtlichen Vereine und Organisationen. 
Diese sind beim Bürgermeisteramt einzurei-
chen; 
3.5 Veranstaltungsberichte örtlicher Verei-
ne, Organisationen und Interessengemein-
schaften; 
3.6 Werbeanzeigen, Privatanzeigen und 
Anzeigen örtlicher Personenvereinigungen 
(ausgenommen sind Anzeigen zur Wahlpro-
paganda). Zur Entgegennahme von Anzei-
gen ist die Gemeindeverwaltung berechtigt, 
aber nicht verpflichtet; 
3.7 Sonstige Mitteilungen von allgemei-
nem Interesse. Über die Aufnahme entschei-
det das Bürgermeisteramt. Ausgeschlossen 
sind tages- und parteipolitische Beiträge 
sowie Beiträge, die gegen gesetzliche Vor-
schriften, die guten Sitten oder die Interes-
sen der Gemeinde Görwihl verstoßen. Le-
serbriefe und Leserzuschriften werden nicht 
veröffentlicht. 
  
4. Allgemeine Grundsätze 
4.1 Alle Artikel müssen einen örtlichen Be-
zug haben. Sie müssen knapp und sachlich 
gefasst sein und dürfen keine Angriffe auf 
die Gemeinde Görwihl oder Dritte enthal-
ten. 
4.2 Es besteht kein Rechtsanspruch auf 
eine Veröffentlichung, außer dem amtlichen 
Teil und den Veröffentlichungen der Frak-
tionen. Ein Abdruck von Beiträgen kann, 
auch wenn diese dem Redaktionsstatut ent-
sprechen, nur erfolgen, soweit der übliche 
Umfang des redaktionellen Teils dies noch 
zulässt. Der amtliche Teil hat in jedem Fall 
Vorrang. Über die Reihenfolge der Beiträge 
entscheidet der Bürgermeister. 
4.3 Rechte Dritter sind zu beachten (Ur-
heberrecht, Persönlichkeitsrecht u.ä.). Ins-
besondere dürfen Bilder aus dem Internet 
ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht 
heruntergeladen und für Beiträge verwen-
det werden. 
4.4 Diese Vorschriften über den zulässigen 
Inhalt des redaktionellen Teils dürfen nicht 
über den Anzeigenteil oder über Einlagen 
in das Mitteilungsblatt umgangen werden. 
Diese Regelung ist auch für den Verlag bin-
dend. 
  
5. Bürgerentscheide 
5.1. Hat der Gemeinderat einen Bürgerent-
scheid beschlossen oder die Zulässigkeit 
eines Bürgerbegehrens festgestellt, können 
Beiträge nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen veröffentlicht werden. 
5.2 Bei einem Bürgerbegehren (§ 21 Abs. 
3 Gemeindeordnung) steht dasselbe Recht 
auch der Initiative zu, die die Durchführung 
des Bürgerentscheids veranlasst hat. 
5.3 Für den Inhalt gilt Ziff. 3.3.1 – 3.3.4 ent-
sprechend. 
  
6. Örtliche Vereine, Kirchen und sonstige 
Organisationen 

Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt kön-
nen die eigene Öffentlichkeitsarbeit nicht 
ersetzen. Zulässig sind nur: 
a) Berichte und Ankündigungen 
b) Kurze Informationen zu Themen der Ver-
einsarbeit 
  
7. Gewährleistung 
Eine Gewährleistung, insbesondere für die 
Platzierung von Veröffentlichungen, für de-
ren vollständigen und richtigen Abdruck 
sowie die Folgen, die aus einer versehent-
lichen Unterlassung oder Fehlerhaftigkeit 
der Veröffentlichung entstehen, wird durch 
die Gemeinde Görwihl ausdrücklich ausge-
schlossen. 
  
8. Inkrafttreten 
Dieses Redaktionsstatut tritt am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Mitteilungsblatt 
in Kraft. 
  
Görwihl, den 26.02.2024 
  
gez. 
Mike Biehler 
Bürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Inkrafttreten der Ergänzungssatzung 
„Hofmatt“ im Ortsteil Oberwihl 
Der Gemeinderat der Gemeinde Görwihl hat 
am 26. Februar 2024 in öffentlicher Sitzung 
die Ergänzungssatzung „Hofmatt“ im Orts-
teil Oberwihl nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB 
als Satzung beschlossen. 
  
Mit der Ergänzungssatzung „Hofmatt“ wird 
der im Zusammenhang bebaute Ortsteil 
Oberwihl durch Teile der Grundstücke Flur-
stück Nr. 164 und 165 abgerundet. 
Für den Planbereich maßgebend ist der La-
geplan in der Fassung vom 24. November 
2023. Der Planbereich ist nachfolgend dar-
gestellt: 
 

Die Ergänzungssatzung „Hofmatt“ tritt 
mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. 
§ 10 Abs. 3 BauGB). 

  
Die Ergänzungssatzung kann einschließlich 
ihrer Begründung und Lageplan im Rathaus 

Görwihl, Hauptstraße 54, 79733 Görwihl, 
Zimmer 2.35 während der üblichen Dienst-
stunden eingesehen werden. 
Jedermann kann die Ergänzungssatzung 
einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen. 
  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und § 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
zu beantragen ist, wird hingewiesen. Ferner 
wird auf § 44 Abs. 4 BauGB hingewiesen, 
wonach Entschädigungsansprüche nach § 
44 Abs. 3 Satz 1 BauGB erlöschen, wenn sie 
nicht innerhalb einer Frist von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 
entschädigungs-pflichtige Vermögensnach-
teil entstanden ist, gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beantragt werden. 
  
Unbeachtlich werden: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungs-planes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorganges,

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen. 
  
Die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung oder 
aufgrund der Gemeindeordnung ergan-
gener Bestimmungen bei der Aufstellung 
der Ergänzungssatzung ist nach § 4 Abs. 4 
Gemeindeordnung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung schriftlich 
oder elektronisch gegenüber der Gemein-
de Görwihl geltend zu machen. Bei der 
Geltendmachung ist der Sachverhalt zu 
bezeichnen, der die Verletzung begründen 
soll. Andernfalls gilt die Ergänzungssatzung 
grundsätzlich als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen. 
  
Görwihl, den 29. Februar 2024 
  
gez. 
Mike Biehler 
Bürgermeister 
 
 

Wasser- und Bodenverband 
„Hochsaler-Wühre“ 
Haushaltssatzung 2024 
Gemäß § 9 der Wasserverbandsverordnung 
und § 37 der Verbandssatzung wird die 
Haushaltssatzung des Wasser- und Boden-
verbandes „Hochsaler - Wühre“ hiermit ver-
öffentlicht. 
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Wasser- und Bodenverband  
„Hochsaler - Wühre“  
Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 
2024
§ 1 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 

1. 

den Einnahmen und 
Ausgaben von je

6.400 € 

davon im Verwal-
tungshaushalt

6.400 € 

und im Vermögens-
haushalt

0 €

2. dem Gesamtbetrag 
der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen

0 € 

            
§ 2 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf 0 € 
            
§ 3 
Die Beitragserhebung nach § 23 der Ver-
bandssatzung erfolgt nach der anliegenden 
Berechnung und ergibt folgende Ergebnis: 

a) von den Gemeinden 
(6/9)

4.260 €

b) von den Wiesenbesit-
zern (2/9)

1.420 €

c) von den Werksbesit-
zern (1/9)

710 €

Summe  6.265 €
            
Görwihl, den 29.02.2024 
  
gez. Klaus Boenke 
- Vorstand – 
  
Der Haushaltsplan des Wasser- und Boden-
verbandes kann im Rathaus Görwihl, Zim-
mer 2.32 (Gemeindekasse), von 06.03.2024 
bis 15.03.2024 während der üblichen Dienst-
stunden eingesehen werden. 
  
Wechsel im Verbandsvorstand der Hoch-
saler Wühre 
Der Wasser und Bodenverband Hochsa-
ler Wühre hat in der Hauptversammlung 
29.02.2024 einen neuen Vorstand gewählt. 
Klaus Boenke hat seit dem Jahr 2012 den 
Verband als Vorstand geleitet und hat nun 
sein Amt nach zwölf Jahren zur Verfügung 
gestellt. Bürgermeister Mike Biehler dankte 
Klaus Boenke für die gute Zusammenarbeit 
und die wertvolle Arbeit die der Verband für 
die Pflege und Erhalt der Hochsaler Wühre 
leistet. Zu seinem Nachfolger wurde Lorenz 
Mauer aus der Gemeinde Rickenbach ge-
wählt. Des Weiteren wurde in der Haupt-
versammlung das Rechnungsergebnis 2023 
und der Haushaltsplan 2024 beschlossen. 

WICHTIGE RUFNUMMERN 
Rathaus Görwihl   07754 708-0   Fax 708-50 
Wasserversorgung Störungsnummer 0173 6533437 
ED Netze Störungsnummer (rund um die Uhr) 07623 92-1818 
Polizei, Segeten 36, 07764 932 998-0 
Mo./Di./Mi./Fr. 07:30 – 17:00 Uhr 
Do. 13:00 – 20:00 Uhr 
Notruf, Feuerwehr (europaweit) 112 
Polizei, Notruf 110 
Krankentransporte 07751 19 222 
Notfallversorgung Spital Waldshut 07751 85-0 
Giftnotruf 0761 19240 
Notfalldienst Kinderarzt, Augenarzt und ärztl. Bereitschaftsdienst 116 117 
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein,- kinder-, 
augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116 117 (Anruf ist kostenlos) 
Zahnärztlicher Notfalldienst:  116 116 
Öffnungszeiten und Anschrift der Notfallpraxis Lörrach:  
Kreiskrankenhaus Lörrach, Notfallpraxis Lörrach, Spitalstr. 25, 79539 Lörrach 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 19 - 22 Uhr, Sa, So und Feiertage 9 - 20 Uhr. 
Öffnungszeiten und Anschrift der Notfallpraxis Waldshut  
Allgemeine Notfallpraxis Waldshut Klinikum Hochrhein Kaiserstr. 93-101 79761 Waldshut-Tiengen 
Öffnungszeiten: Sa, So und Feiertage 10 - 18 Uhr 
Öffnungszeiten und Anschrift der Kinder Notfallpraxis Lörrach 
Allgemeine Notfallpraxis St. Elisabethen-Krankenkaus, Feldbergstr. 15, 79539 Lörrach 
Öffnungszeiten: Sa, So und Feiertage 10 - 15 Uhr 
Lebenshilfe f. Familien mit behinderten Kindern 07741 63480 
Beratung für Blinde-und Sehbehinderte 0761 36122 
Krebsinformationsdienst 
www.krebsinformationsdienst.de 0800 420 30 40 (kostenfrei) 
APH (Ambulanter Pflegedienst Hotzenwald) 07754 919607 
Caritas Sozialstation St. Martin, Team Hotzenwald 07754 8799050 
Tagespflege Hotzenwald 07754 8799040 
Essen auf Rädern, Bereich Hotzenwald 07754 8799050 
Hospizdienst Hochrhein 07751 802333
Telefonseelsorge 0800 111 0 111 oder 111 0 222 
Diakonisches Werk Hochrhein 07761 5535890 
Frauen- und Kinderschutzhaus 07751 3553 
Frauenberatungsstelle Courage - Fachberatungsstelle  für Frauen und  
Mädchen bei häuslicher und sexualisierter Gewalt  07741 808 22 77 
Beratungsstelle f. Schwangerschaftsfragen 07751 898237 
Fachstelle Sucht (Alkohol, Medikamente, Glückspiel)   
www.bw-lv.de    07751 89668-0 
Jugend- und Drogenberatung 07751 89677-0 
DRK Servicestelle SeniorInnen 07761 92010 
Soziale Börse /Nachbarschaftshilfe 07764 933 130 
Dienstag und Freitag (10.00 - 11.00 Uhr) 
Pflegestützpunkt Landkreis Waldshut 07751 86-4252 
(Beratungsstelle für die Bevölkerung in allen Fragen rund um die Pflege) 
Familienwerk Sölden (Dorfhelferinnen) 0176/17612656 
Einsatzleitung Frau Maichel  Mail: heike.maichel@dorfhelferinnenwerk.de  
FörsterFlorian Fiedel 0172 7633987 
Achtung Neue Adresse Oberwihl 212 
E-Mail: florian.fiedel@landkreis-waldshut.de 
Christoph Beilharz vertritt Franziska Gottstein     016097812055 
E-Mail: Christoph.Beilharz@landkreis-waldshut.de 
(Gemark.Strittmatt zw. Schwarzenbach u. Verbindungsstr.
Engelschwand-Steinernes Kreuz-Abzweigung Lindau) 
Bezirks-Schornsteinfeger  Marc-Philipp Hoffmann 07755 9398400 
Tierärzte: 
Dr. Wiltrud Jehle, Strittmatt (Kleintiere) 07754 921 000 
Konstantin Heidt, Herrischried (Großtiere) 07764 932 9239  
Tierärztlicher Notdienst unter www.tieraerzte-wt.de 
Tierschutzverein Tierheim Steinatal   Notrufnummer:  0151 554 14 785 
Die nächstliegenden Apotheken:  
Hotzenwald Apotheke, Kirchstraße 13, 79736 Rickenbach    Tel. 07765 688 
Albtal Apotheke, Schulstr. 10, 79774 Albbruck Tel. 07753 5319   
Notdienst    
Sa, 24.02.2024 Apotheke im Laufenpark, Laufenburg 
So, 25.02.2024 Stadt-Apotheke, Wehr 
Sa, 02.03.2024 Klettgau-Apotheke, Lauchringen 
So, 03.03.2024 Bergsee-Apotheke, Bad Säckingen   
Alle Notdienstapotheken im Internet unter: www.lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenlos vom Festnetz Tel. 0800 0022833
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Öffnungszeiten
Bürgermeistersprechstunde 
Sie haben einen Gesprächswunsch für sich 
persönlich oder für Themen rund um die 
Gemeinde Görwihl, deren Vereine, Betriebe 
und Organisationen? 

Dann melden Sie sich bitte bei uns im Rat-
haus, per Mail: buergermeister@goerwihl.
de, telefonisch 07754-708-0 oder persön-
lich, wir vereinbaren gerne einen Termin mit 
Ihnen. 
Unser Gemeindeteam und ich, wir sind ger-
ne für Sie da. 
  
Ihr Mike Biehler 

DAS RATHAUS INFORMIERT: 

Terminvereinbarung im Rathaus Görwihl 
Das Terminbuchungssystem der Gemeinde ist für BürgerInnen und MitarbeiterInnen das ge-
eignete Mittel, um behördliche Angelegenheiten ohne Wartezeit erledigen zu können. 
Bitte buchen Sie einen Termin für folgende Anliegen:
•	 Ausweis / Pass beantragen
•	 Wohnsitz an- /ab- / ummelden
•	 Standesamt / Rentenbüro
•	 Unterschriftenbeglaubigung
•	 Grundbuchauszug 
Einen Termin können Sie online über unsere Homepage www.goerwihl.de über den 
Button rechts unten „Termin vereinbaren“ buchen. 
Das Rathaus ist für einfache Bürgeranfragen zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag bis Freitag von  08:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr   
Gerne erreichen Sie uns auch telefonisch unter: 0 77 54 - 7 08 - 0 
oder per e-mail an: gemeinde@goerwihl.de    
Das Rathaus-Team dankt Ihnen für Ihre Mithilfe! 
Bürgermeister Mike Biehler 07754- 708-0 
Sekretariat / Zentrale Diana Behncke 708- 0 
Hauptamtsleiterin Christiane Maier 708-24 
Hauptamt Sabrina Kohlbrenner 708-25 
Bauamt Marion Mutter 708-35 
Rechnungsamtsleiter Martin Schwald 708-30 
Rechnungsamt Isabelle Butz 708-37 
Gemeindekasse Jelena Stoll 708-32 
Rechnungsamt Vanessa Sticher 708-31 
Technischer Dienst Matthias Block 708-38 
Bürgerbüro Imma Natale 708-12 
Bürgerbüro Ralf Stenzel 708-15 
Renten und Standesamt Petra Schlachter 708-11 
Ordnungsamt Petra Huber 708-13 
Hotzenwald Tourist - Info Christina Schrieder 708-10   
www.goerwihl.de E-Mail: gemeinde@goerwihl.de 

Breitbandarbeiten der 
Gemeinde Görwihl 
Tiefbauarbeiten im Ortsteil 
Nach Fertigstellung der Trasse bis zum 
Hochbehälter im Günnetsmättle wird an-
schließend der gesamte Hühnerbühl aus-
gebaut. Um den Ausbau zu beschleunigen, 
wird ab KW 11 eine zusätzliche Kolonne ein-
gesetzt. Durch die Baustelle in der Wühres-
traße von naturenergie netze musste eine 
Umplanung erfolgen. Da die Verkehrsbe-
hörde die Genehmigung für den Ortsteil Tie-
fenstein erteilt hat, wird daher dort ab KW 
11 der Ausbau fertiggestellt. Es werden alle 
Selbstgraber gebeten, ihre Arbeiten auf dem 
Grundstück auszuführen. Falls die Arbeiten 
bereits ausgeführt wurden, wird darum ge-
ben, das Ende an der Straße anzeichnen. 
  
LWL einblasen und Montage 
Wann diese Arbeiten in der Gemeinde Gör-
wihl weitergeführt werden, ist derzeit be-
kannt. 
  
Materialbestellung 
Für die Bereitstellung des Materials an die 
Selbstgraber benötigt der Bauhof einen 
Vorlauf von 5 Werktagen. Mailen Sie bitte 
den Lieferschein (siehe Homepage der Ge-
meinde Görwihl bei der Rubrik Breitband) 
mit Ihrem Bedarf rechtzeitig an breitband@
goerwihl.de Wir setzen uns dann mit Ihnen 
in Verbindung. 

Denken Sie bitte an das Einmessen der ver-
legten Rohre auf dem Grundstück und die 
Zusendung der Einmessskizze an die Ge-
meinde Görwihl. 
  
Hausinstallation 
Das gemeindeeigene Glasfasernetz endet 
am Hausübergabepunkt im oder am Haus. 
Für die Errichtung der Hausinstallation ist 
der Eigentümer selbst verantwortlich. In-
formationen gibt es auf der Homepage der 
Gemeinde Görwihl und dem Betreiber: Fa. 
Stiegeler - www.stiegeler.com  . 
Auch die örtlichen Elektrofirmen sind hier 
hilfreich und geben Informationen.    
 
Drittanbeiter: Die Fa. RST, Albbruck hat mit 
der Fa. Stiegeler einen Durchleitungsvertrag 
geschlossen und ist als Anbieter auf dem Netz. 
Über die Fa. RST können ebenfalls Versor-
gungsverträge abgeschlossen werden. Weiter 
Informationen finden Sie unter www.rst.de 
  
Alle Informationen, Hinweise für den Tief-
bau in Eigenleistung, aktuelle Meldungen, 
Lieferscheine etc., unter www.goerwihl.de 
Rückfragen zu allen Fragen bitte per Mail: 
ebner@goerwihl.de bzw.  breitband@goer-
wihl.de 
  
Das Breitbandteam bedankt sich bei Allen 
Hauseigentümer für ihre Mithilfe und Unter-
stützung. 
 
 
Leinenpflicht im 
Gemeindegebiet 
Es kommt oftmals zu Konflikten zwischen 
Spaziergängern, Wanderern, Joggern und 
Radfahrern, wenn diese auf Feld- oder Wald-
wegen nicht angeleinten Hunden begeg-
nen.  
  
Es wird in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, dass Tiere so zu halten und zu 
beaufsichtigen sind, dass niemand belästigt 
oder gefährdet wird. Dies gilt besonders 
auch für Hunde. Ausreden wie „mein Hund 
will doch nur spielen“ oder „der tut nieman-
dem was“ sind hierbei fehl am Platze. 
  
In Baden-Württemberg gibt es keine gene-
relle Leinenpflicht für Hunde in Wald und 
Flur. Trotzdem muss ein nicht angeleinter 
Hund kontrollierbar sein und auf Zuruf so-
fort kommen. Ist dies nicht der Fall und der 
Hund belästigt oder gefährdet jemanden, 
kann Anzeige erstattet und der Hundehalter 
mit einem Bußgeld belegt werden. Außer-
dem sind weitere Maßnahmen wie Leinen-
zwang oder Maulkorbpflicht für einzelne 
Hunde möglich. 
  
Im Innenbereich gilt in unserer Gemeinde 
Leinenpflicht.  Dies bedeutet, dass Hunde 
auf öffentlichen Straßen, Gehwegen und 
Plätzen an der kurzen Leine zu nehmen sind. 
Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung 
einer Person, die durch Zuruf auf den Hund 
einwirken kann, nicht frei umherlaufen. 
  
Wir bitten um Beachtung. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Straßensperrung der Stra-
ßen Tiefenstein HsNr. 51 bis 
HsNr. 24 vom 19.02.2024 bis 
ca. 15.06.2024 
Das Straßenverkehrsamt Waldshut infor-
miert, dass vom 19. Februar 2024 bis zum 
15.06.2024 ist die K6546 in Tiefenstein 
von HsNr. 51 bis HsNr. 24 voll gesperrt ist. 

Der Verkehr wird während der Vollsper-
rung über die L153 - L155 umgeleitet. 
Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle 
zugelassen. 
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Sprechtage und Termine
Grundbucheinsichtstelle im Rathaus Gör-
wihl  
Bei berechtigtem Interesse erhalten Sie 
beglaubigte und unbeglaubigte Grund-
buchausdrucke nach Terminvereinbarung 
auf schriftlichen Antrag. Antragsformulare  
unter www.goerwihl.de, Register: Verwal-
tung / Formulare: Grundbuchauszug. 
Einen Termin zur Abholung eines Grund-
buchauszuges und für eine Unterschriftsbe-
glaubigung können Sie bequem über unse-
re Website vereinbaren. 
und beim Amtsgericht Villingen-Schwen-
ningen 
Grundbuchamt, Carlo-Schmid-Straße 7 -9, 
78050 Villingen-Schwenningen 
Telefon 07721 6811-0; Fax: 07721-6811-490; 
E-Mail: poststelle@gbavillingen-schwennin-
gen.justiz.bwl.de 
Infos und Formulare unter: http://www.
amtsgericht-villingen-schwenningen.de 
 
Grundbuchzentralarchiv Kornwestheim 
Wenn Sie Auskünfte aus den Grundakten 
(z.B. Verträge, Teilungserklärungen, Ab-
schriften etc.) benötigen, wenden Sie sich 
bitte schriftlich  an das Grundbuchzentral-
archiv 

Stammheimer Straße 10 
70806 Kornwestheim 
Weitere Informationen unter www.grund-
buchzentralarchiv.de 
  
 

Kindertagespflege 
Landratsamt Waldshut 
Suchen Sie eine Tagesmutter für Ihr Kind/ 
Ihre Kinder oder möchten Sie selbst gerne 
Kinder betreuen? Frau Frauke Giebson infor-
miert und berät Sie in allen Fragen rund um 
die Kindertagesbetreuung, Tel.: 07751-86 
4369, Zimmer 144, E-Mail: Frauke.Giebson@
landkreis-waldshut.de 
  
  

Selbsthilfegruppe für 
Jugendliche 
mit einer depressiven Erkrankung und / oder 
Angsterkrankung, Altersgruppe: 16-20-Jäh-
rige 
Treffen:  finden jeweils am zweiten und 
vierten Montag im Monat um 19:00 Uhr im 
Erdgeschoss des Caritasverbandes Hochr-
hein, Poststraße 1, 79761 Waldshut-Tiengen 
statt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per 
Email an: Du-bist-nicht-alleine@mail.de 
 
 

Lebenshilfe Südschwarzwald 
e. V. Wege gestalten. Gemein-
sam. 
Verwaltung und Geschäftsstelle 
Montag – Donnerstag 08:00 – 15:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr 
Johanna Fehrenbach 
Scheuerlenstraße 7, 79822 Titisee-Neustadt 

07651 93 626 0 
j.fehrenbach@lebenshilfe-ssw.de 
  
Gruppenangebote und Persönliche An-
gebote Landkreis Waldshut 
Montag – Donnerstag 09:00 – 15:00 Uhr 
Denise Würth 
Säckingerstraße 3, 79725 Laufenburg 
07741 96 995 24 
pa.wt@lebenshilfe-ssw.de 
  
Interdisziplinäres Beratungs- und Früh-
förderzentrum 
Montag – Freitag 09:00 – 15:00 Uhr 
Leitung Judith Korhummel 
Riedpark 2, 79787 Lauchringen 
07741 96 995 00 
bfz@lebenshilfe-ssw.de 
  
Fachbereich Arbeit 
Montag – Freitag 09:00 – 15:00 Uhr 
Leitung Joachim Lischka, Hanna Kusserow 
Waldshuterstraße 10, 79725 Laufenburg 
07763 92 91 028 
arbeit@lebenshilfe-ssw.de   
  
Das Jahresprogramm für 2024 ist da! 
Schauen Sie rein unter www.lebenshil-
fe-ssw.de und sichern Sie sich die besten 
Plätze. Gerne lassen wir Ihnen das Jahres-
programm per Post zukommen. Melden Sie 
sich unter 07651 9362616. 
  
 

Caritas Hochrhein 
Hinweise zu Sprechzeiten, Beratungen 
und Selbsthilfegruppen  unter www.cari-
tas-hochrhein.de 
Caritas Hochrhein  
Soziale Beratung 07761/5698-0 
Gemeindepsychiatrie 07761/5698-0 
Sozialstation St. Martin, Team Hotzenwald 
07765/918837 
Hausnotruf 07751/801121 
  
Caritasverband Hochrhein Team West 
Projekt Soforthilfe Ukraine 
Das Projekt Soforthilfe Ukraine bietet eine 
niedrigschwellige psychosoziale Unterstüt-
zung und Beratung für Geflüchtete aus 
der Ukraine. Die Beratung ist kostenlos und 
unterliegt der Schweigepflicht. 
Ansprechpartnerin: Daniela Timbal, Sprech-
zeiten: Mo – Fr 8:30 bis 11:30 Uhr, Tel. 07761 
/ 5698-0 
Mobil 0162 26 18 631 oder per E-Mail: dani-
ela.timbal@caritas-hochrhein.de 

 

Diakonisches Werk Hochrhein 
Waldtorstr. 1, 79761 Waldshut-Tiengen 
Hinweise zu Sprechzeiten, Beratungen 
und Selbsthilfegruppen, Gesprächster-
minen 
unter www.dw-hochrhein.de und Tel. 
07751-83040 oder per Mail: diakonie@
dw-hochrhein.de, vereinbart werden. Zur 
Onlineberatung gelangen Sie über: www.
onlineberatung-diakonie-baden.de 

Psychisch erkrankte Menschen 
suchen ein Zuhause 
Der Caritasverband Hochrhein e.V. sucht für 
psychisch erkrankte Menschen Gastfamilien
•	 Sie haben die Möglichkeit, einen psy-

chisch erkrankten Menschen in ihren 
Wohnräumen aufzunehmen und zu be-
treuen

•	 aufnehmende Familien können auch Paa-
re, Einzelpersonen, Alleinerziehende oder 
andere Lebensgemeinschaften sein

•	 Sie erhalten für Ihre Betreuungsleistung 
eine monatliche Betreuungspauschale 
und werden durch unseren Dienst profes-
sionell unterstützt und begleitet

 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:  
Caritasverband Hochrhein e.V. Begleitetes 
Wohnen in Familien für psychisch erkrankte 
Menschen Ilona Würth-Keller, Poststraße 1, 
79761 Waldshut-Tiengen 
Tel. 07751/80 11 49 oder 0152 229 011 00 
E-Mail.: ilona.wuerth-keller@caritas-hochr-
hein.de 
www.caritas-hochrhein.de 

 

Selbsthilfegruppe der 
Angehörigen 
Die Selbsthilfegruppe der Angehörigen psy-
chisch erkrankter Menschen trifft sich am 
Mittwoch, den 28. Februar 2024 um 19 Uhr 
in den Räumen des Caritasverbandes, Post-
str. 1 in Waldshut. 
Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Info`s unter: Barbara Scholz, Sozialarbeite-
rin, Caritasverband, Tel.: 07751-801133 
  
Notartermine 
Notartermine erhalten Sie bei den Notaren 
Ulrich Möckel und Dr. Daniel Schäuble in 
Waldshut-Tiengen, Alfred-Nobel-Straße 20, 
Tel. 07751-895870 oder bei Notar Kai-Chris-
toph Stadler in Bad Säckingen, Scheffelstra-
ße 23, Tel. 07761-9261700. 
 
 
Landratsamt Waldshut - 
Pflegestützpunkt –  
Informationen und individuelle Beratung 
rund um das Thema Pflege 
Außensprechstunde im Rathaus Görwihl: 
Mittwoch,   den 6. März 2024 und 10. April 
2024 von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
Bitte beachten Sie, dass Termine nur nach 
vorheriger Vereinbarung stattfinden.
Sie haben Fragen rund um das Thema Pfle-
ge oder benötigen Sie Unterstützung bei 
der Antragstellung. Gern sind wir persön-
lich, telefonisch und per Mail für Sie da: Frau 
Simone Schlageter, Telefon: 07751/864290 
oder per Mail an: Simone.Schlageter@land-
kreis-waldshut.de 

OFFENER TREFF FÜR PFLEGENDE ANGEHÖ-
RIGE 
Gespräch und Austausch, immer am letzten 
Montag im Monat (14-16 und 19 - 21 Uhr), 
nicht in den Schulferien. Ort: Stoll-Vita-Stif-
tung Waldshut, Brückenstrasse 15 
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KURSANGEBOT 
„Stärke für Pflegende“ – Unterstützung 
für pflegende Angehörige 
  
Miteinander reden kann schwer sein, wenn 
einer den anderen nicht versteht. 
Wie kann ich verstehen, was der andere 
braucht und wie kann ich ausdrücken, was 
mir wichtig ist, wenn die Situation durch 
Krankheit oder Demenz belastet ist? 
Wenn alles schlimmer wird, wenn Gespräch 
nicht möglich scheint, wenn alle leiden und 
die Hoffnung schwindet. 
  
Im Kommunikationskurs „Stärke für Pflegen-
de“ geht es um das gemeinsame Gespräch 
auch in schwierigen Zeiten, um klare Aussa-
gen und gegenseitiges Verstehen. Es geht 
um Entlastung und um die Hoffnung, auch 
noch gute Zeiten miteinander zu haben. 
  
Ein neuer Kurs mit sechs Einheiten startet 
am 15. Februar 2024 in Räumen der AOK 
in Waldshut, am Rheinfels 2. Die weiteren 
Termine sind: 
22. und 29. Februar, 7., 14. und 21. März 
2024, jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr. 
  
Anmeldung per Mail miteinanderhoch-
rhein@gmail.com oder telefonisch un-
ter 07751/700959 (Beate Harmel) oder 
07751/864255 (Pflegestützpunkt in Walds-
hut). Die Kurskosten werden übernommen. 
Für Teilnehmende entstehen keine Kosten. 
  
  

Rentenanträge 
Frau Petra Schlachter (Zimmer 11, EG) 
Für   Rentenanträge, Kontenklärungen und 
Standesamttermine melden Sie sich bitte 
bei Frau Schlachter, montags-freitags 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr unter Tel. 708-11 (evtl. 
AB) oder E-Mail: schlachter@goerwihl.de    
  

  

Altkleider 
Container: 
Rotkreuzhaus am Mühleberg; 

Hotzenwaldhalle und im Recyclinghof in 
Görwihl, 
Gemeindeschopf in Oberwihl, eh. Pfarrhaus 
in Niederwihl, Bürgerhaus St. Marien in Se-
geten 
 
 

Recyclinghof Görwihl 
Mi. 14:30 – 17:30 Uhr 
Fr. 15:30 – 17:30 Uhr 
Sa. 09:00 – 14:00 Uhr 
(letzte Einfahrt 15 Min. vor Schließung) 
  
Angenommen werden: 
Hartkunststoffe, Sperrmüll, Papier/Pap-
pe/Kartonage, gelbe Säcke, Keramik, 
Elektro(nik), Schrott, Grünschnitt 
Neuer Standort Glascontainer Parkplatz 
Hotzenwaldhalle 

Service-Hotline Abfallwirtschaftsamt   
07751 86-5432 
www.abfall-landkreis-waldshut.de  

Restmülltonne und Biotonne werden im 
wöchentlichen Wechsel alle 14 Tage ge-
leert.  

Wir bitten die Mülltonnen nach der Lee-
rung zeitnah von der Straße und dem 
Gehweg zu entfernen. 

Restmüll Dienstag, 12. März 2024 
 und 26. März 2023 
Biotonne Dienstag, 5. März und 
 19. März 2024 
Blaue Tonne   Freitag, 22. März 2024 
Gelber Sack    Montag, 18. März und 
 15. April 2024 
  
Fa. Remondis   Tel. 0800 122 32 55 
Grünschnittsammelstelle Albbruck-Al-
bert:  Geodaten: N47.591065, E8.113127 

Redaktionsschluss
Nächstes Mitteilungsblatt: 
 
Die nächste Ausgabe erscheint am 
Dienstag, 19. März 2024 
Redaktionsschluss: Donnerstag, 14. März 
2024 bis 12 Uhr.  Beiträge für das Mittei-
lungsblatt bitte per Mail an: mitteilungs-
blatt@goerwihl.de 

Bitte Beiträge als Word Dokument sen-
den, da PDF Textdateien nicht verarbeitet 
werden können. 

Bitte beachten Sie, dass der Verlag nur 
Bilder und Dateien in den Formaten: jpg, 
jpeg, tif, tiff, pdf verarbeiten kann. Bild-
größe max. 10 MB.

Hotzenwald Tourist Info 
Frau Christina Schrieder, Zimmer 10 (EG). Telefon 07754 - 70810 E-Mail: tou-
ristinfo@goerwihl.de 
  
Öffnungszeiten: Di - Fr 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Di 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

 

Öffnungszeiten: 
 

Mo. (an Schultagen) 07:00 - 08:30 Uhr 
Mo. + Mi.    15:00 - 21:00 Uhr 
Fr.     16:00 - 20:00 Uhr  
Sa, So, Feiertage  geschlossen 
 
Reguläre Wassertemperatur 28° 
Montag (Warmbadetag)   30°  

Wassertiefen: 
Mo. + Mi.  15:00 - 16:00 Uhr 0,60 m 
Mo.  16:00 - 21:00 Uhr 1,25 m  
Mi. + Fr. 16:00 - 18:00 Uhr 1,25 m 
 

In den übrigen Zeiten: 1,80 m 
 

Tel. 07754-351 

Badestunde  
für Kleinkinder 

 
 
 
 

 

Mo. + Mi. 
15:00 - 16:00 Uhr 

 

www.aquihl.de 

 
Leider können die angekündigten neuen Öffnungszeiten aufgrund von  

Personalmangel nicht umgesetzt werden. Es gelten bis auf Weiteres die alten  
Öffnungszeiten.  

 
 

Tourismus GmbH
Hotzenwald Veranstaltungskalender 2024 – liegt druckfrisch in den Hotzenwald 
Tourist- Infos zur Abholung bereit 
Der Veranstaltungskalender Hotzenwald für 2024 liegt in den Hotzenwald Tourist- Infos 
zur Abholung für Sie bereit. Das Angebot ist groß und es ist sicherlich für jeden etwas 
Passendes dabei. Holen Sie den Kalender für sich und Ihre Gäste zu den Öffnungszeiten 
bei uns ab, damit Sie keine Veranstaltung versäumen. 
  
Ihr Hotzenwald Tourist- Info Team 
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Wir laden ein: Gastgeber-
Seminar/e in der FerienWelt 
Südschwarzwald 2024 
Liebe Gastgeberinnen, liebe Gastgeber, 
  
Wirtschaftskrise und Personalmangel stellen 
uns vor tourismusrechtliche Herausforde-
rungen. Wie können Sie als GastgeberInnen 
in rechtlich zulässiger Weise mit Kostenstei-
gerungen umgehen? Mit welchen Inhalten 
formulieren Sie einen korrekten Vertrag? 
Wann dürfen Sie Stornokosten verlangen 
und wie viel? Wie vermeiden Sie branchen-
typische Fehler mit gegebenenfalls kosten-
trächtigen Folgen? 
  
Was bedeuten für Sie die neuen EU-Steuer-
transparenzvorschriften für digitale Plattfor-
men (DAC 7)? 
  
Diese Fragen werden Ihnen bei den beiden 
Gastgeber-Seminaren auf Initiative der Fe-
rienWelt Südschwarzwald beantwortet. Wir 
freuen uns, dass wir hierfür Florian Dukic 
von der Münchner Kanzlei TourLaw (Noll | 
Hütten | Dukic Rechtsanwälte), eine der füh-
renden Kanzleien im Reise-, Tourismus- und 
Gastaufnahmerecht, als Referenten gewin-
nen konnten.

Thema:  Rechtsfragen & Aktuelles aus dem 
Tourismusrecht für Gastgeberinnen 
Wann:   Donnerstag, 11. April 2024 von 
18:00 Uhr -20:00 Uhr im Haus des Gastes in 
Höchenschwand oder Freitag, 12. April 2024 
von 09:00 Uhr - 11:00 Uhr im Waldshuter 
Rathaus Für FerienWelt-Gastgeberinnen 
ist die Teilnahme kostenlos! 
Die Teilnehmeranzahl ist jedoch begrenzt! 
Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis 
spätestens 25.03.2024 per E-Mail an: info@
ferienwelt-suedschwarzwald.de. 

Das Heimatmuseum bleibt in den Wintermo-
naten geschlossen. Gruppenführungen sind 
jedoch jederzeit nach Anmeldung möglich 
unter Tel: 07754-1448 (Ernst Waßmer) oder 
- 7668 (Hans-Jürgen Sackmann). Für Füh-
rungen bis 25 Personen wird eine Museums-
spende von 30 Euro erbeten. Gleichzeitige 
Mehrfachführungen sind möglich. 
 
 

Überregionale Veranstaltun-
gen vom 05.03.-18.03.24 

Bad Säckingen 
05.-10.03.2024 Fridolinsrummel,  Fest-
 platz und Altstadt 

05./12.03.24 14:00 Uhr, Besichtigung 
des Kavernenkraft-
werks,  Kavernenkraft-
werk, Stollenweg 2 

07./10./14./17.03.24 14:00 Uhr, Ausstellung: 
450 Jahre Holzbrücke,  
Schloss Schönau 

07./09./10.03.24 14:00 Uhr, Ausstellung: 
Verzaubert! Märchen 
und andere Geschich-
ten-Bilder und Objekte, 
Villa Berberich 

07.03.2024 19:00 Uhr, Genuss 
Tasting: Gin & Cock-
tails, Hofmanns´s 
Genußwelt 

07.03.2024 19:00 Uhr, Vortrag: 
Flößerei auf dem Rhein,  
Schloss Schönau 

07.03.2024 20:00 Uhr, Nightwash,  
Gloria Theater 

08.-10.03.2024 19:30 Uhr, Theater: 
Romulus der Große von 
Friedrich Dürrenmatt,  
Festspielgemeinde 

 08.03.2024 20:00 Uhr, Simon & 
Garfunkel Revival 
Band-Feelin´groovy,  
Gloria Theater 

09.03.2024 14:00 Uhr, Altstadt-
 führung, Anmeldung 
12.03.2024 20:00 Uhr, Maybebop-

Muss man mögen,  Glo-
ria Theater 

14./16.03.24 14:00 Uhr, Ausstellung: 
Verzaubert! Märchen 
und andere Geschich-
ten-Bilder und Objekte,  
Villa Berberich 

15.-17.03.2024 19:30 Uhr, Theater: 
Romulus der Große von 
Friedrich Dürrenmatt,  
Festspielgemeinde 

17.03.2024 19:30 Uhr, SKA-Mone´
Hattori, Violine & Jana-
cek´Chamber Orchest-
ra,  Kursaal 

  
ANMELDUNG & INFO: 07761 56830 
  

Dachsberg 
06.03.2024 14:30 Uhr, Senioren-

cafe,  Cafe´ Alter Engel 
10.03.2024 09:30 Uhr, Frühstück,  

Cafe´ Alter Engel 
11./18.03.24 14:00 Uhr, Kunstclub,  

Cafe´ Alter Engel 
11./18.03.24 18:00 Uhr, Offenes 

freies Tanzen,  Rathaus 
Ibach 

14.03.2024 19:00 Uhr, Cocktail-
abend,  Cafe´ Alter Engel 

18.03.2024 20:00 Uhr, Jahres-
konzert MV Urberg,  
Dachsberg Halle 

  
ANMELDUNG & INFO: 07672 990511 
  

Herrischried 
09.03.2024 18:30 Uhr, Eis Disco, 
 Eissporthalle 

16.03.2024 18:30 Uhr, Eis Disco 
Nacht der Wölfe II,  Eis-
sporthalle 

  
ANMELDUNG & INFO: 07764 920040/41 
  

Höchenschwand 
05./12.03.2024 19:00 Uhr, Laternen-

wanderung, Anmel-
dung 

06.03.2024 13:30 Uhr, Wanderung 
zur Brauerei Waldhaus,  
Anmeldung 

10.03.2024 10:00 Uhr,  Sonntags-
konzert mit den Bötz-
berg Musikanten,  Haus 
des Gastes 

13.03.2024 13:30 Uhr, Wanderung 
zur Domstadt St. Blasi-
en,  Anmeldung 

15.03.2024 13:30 Uhr, Schwarz-
wälder Speckwande-
rung,  Anmeldung 

17.03.2024 10:00 Uhr,  Sonntags-
konzert mit der TK Häu-
sern,  Haus des Gastes 

17.03.2024 11:00 Uhr, Dorf-
flohmarkt, Rathaus 

  
ANMELDUNG &INFO: 07672 48180 

Küssaberg 
16.03.2024 14:30 Uhr, Kleiderbasar, 

Gemeindehalle Dangs-
tetten 

  
ANMELDUNG &INFO: 07741 600145 
  

Murg 
16.03.2024 20:30 Uhr, SouSoul – 

Soul & Funk,  Cafe´Ver-
kehrt 

  
ANMELDUNG &INFO: 07763 93016 
  

Rickenbach 
16.03.2024 13:00 Uhr, Kinder-

kleiderbörse, Hottingen 
16.03.2024 20:00 Uhr, Jahres-

konzert MV Alpenblick 
Willaringen,  Gemein-
dehalle 

  
ANMELDUNG &INFO: 07765 920017 
  

Todtmoos 
05.03.2024 15:00 Uhr, Schwarz-

wälder Kirschtorten Se-
minar,  Anmeldung 

06./13.03.24 19:00 Uhr, Laternen-
wanderung durch Todt-
moos zu den Lebküch-
ler,  Anmeldung 

16.03.2024 11:00 Uhr, Kinder und  
Spielzeugbörse,  Wehr-
atalhalle 

17.03.2024 15:30 Uhr, Führung 
durch katholische Wall-
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fahrtskirche,  Anmel-
dung 

17.03.2024 17:00 Uhr, Am Himmels-
z e l t - K i n d e r t h e a t e r,  
Wehratalhalle 

  
ANMELDUNG &INFO: 07674 90600 
  
  

Waldshut-Tiengen 
08.03.2024 15:00 Uhr, Frauen-

historische Stadtfüh-
rung,  Anmeldung 

09.03.2024 11:00 Uhr, 7. Markt für 
Sinne und Genuss,  
Gurtweil 

09.03.2024 19:00 Uhr, Anke Rick-
lefs: Eine Lesung über 
das Leben von Astrid 
Lindgren,  Stadtbiblio-
thek 

14.03.2024 19:00 Uhr, 4. 
A r c h i v - W o r k s h o p : 
Thema Zwangsarbeit,  
Stadtarchiv 

16.03.2024 10:00 Uhr, Neubürger-
führung, Anmeldung 

17.03.2024 17:00 Uhr, Sinfonie-
orchester und Chor-
konzert,  Evangelische 
Versöhnungskirche 

  
ANMELDUNG &  INFO: 07751 833200 
  

Wehr 
09./10.03.2024 14:00 Uhr, Ausstellung: 

# H e i m a t l i e b e - I n g e 
Gründel-Pfaff,  Altes 
Schloss 

17.03.2024 19:00 Uhr, 3. Schloss-
k o n z e r t - M a g i s c h e 
Momente, klassische 
Opernarien,  Stadthalle 
Wehr 

  
ANMELDUNG &  INFO: 07762 808602 
  

Weilheim 
16.03.2024 11:00 Uhr, Von Second 

Hand bis Handgemach-
tes Markt,  Grundschule 
Weilheim 

  
ANMELDUNG &  INFO: 07755 1553 
 
Änderungen vorbehalten!!! 

Pfarrbüro Albbruck
Johanna Pfau
Tel. 07753/5363
Di + Do 10 – 12.30 Uhr,
Homepage:
www.evkg-albbruck.de
Vakanzvertretung
Pfr. Michael Born, Tel.: 07763-7841

Alle Gottesdienste aus der Christuskirche in 
Albbruck können auch online auf der Home-
page mitgefeiert werden. 

Freitag, 08.03.2024
10.00 Uhr Krabbelgruppe 
 
Sonntag, 10.03.2024
Kein Gottesdienst in Albbruck 
 
Am 10. März findet in Albbruck und in 
Laufenburg KEIN Gottesdienst statt. Wir 
laden herzlich zum gemeinsamen Gottes-
dienst im Kooperationsraum ein, in die 
Evangelische Versöhnungskirche Wald-
shut (Waldtorstraße 10a) am 10. März 
um 10:30 Uhr. Diesen Gottesdienst wird 
Pfarrerin Nicole Otte-Kempf leiten. Der 
Evangelische Oberkirchenrat schlägt sie 
zur Besetzung für die momentan unbe-
setzte 50%-Pfarrstelle in Waldshut vor. 
Nach dem Gottesdienst gibt es die Mög-
lichkeit, Fragen an Pfarrerin Otte-Kempf 
und an die Vertreterinnen und Vertreter 
der Kirchenleitung zu stellen. 
 
Mittwoch, 13.03.2024
Kein Konfi Unterricht 
 
Freitag, 15.03.2024
10.00 Uhr Krabbelgruppe
17.00 Uhr Jungschar 

Samstag, 16.03.2024
Konfi Samstag in Albbruck 
 
Sonntag, 17.03.2024
10.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit 
den Konfirmanden in Albbruck
Mit dem Corona Brass Ensemble und Kir-
chenkaffee 
 
Mittwoch, 20.03.2024
17.15 Uhr Konfi Kurs Laufenburg 
 
 

Pfarrer: Bernhard Stahlberger, 07754/237
bernhard.stahlberger@wendelinus-hw.de 

Sprechzeit im Pfarrhaus Görwihl: Donners-
tag, 18:30 Uhr  
Diakon:  Günter Kaiser 07754/7315
guenter.kaiser@wendelinus-hw.de 
Pastoralreferentin:  Regina Jaekel 
07754/929668 regina.jaekel@wendeli-
nus-hw.de 
Gemeindereferentin: Beate Tasse 
07754/919419
beate.tasse@wendelinuns-hw.de 
PGR-Vorsitzende: Dagmar Keck
Dagmar.Keck@wendelinus-hw.de 
Pfarrbüro:  Tel. 07754/237
Fax 07754/919420
pfarramt.goerwihl@wendelinus-hw.de 
Öffnungszeiten:  
Mo 09.00 bis 11.00 h 
Do  09.00 bis 11.00 h und 17.00 bis 19.00 h 
Internetseite: www.wendelinus-hw.de 
Instagram: st.wendelinushotzenwald 

Gottesdienste:  
Samstag 09. Mär - Hl. Franziska von Rom
19:00 Uhr  Rickenbach
 Eucharistiefeier
 
Sonntag 10. Mär - 4. Fastensonntag
10:00 Uhr  Görwihl
 Eucharistiefeier 

Montag 11. Mär 
16:00 Uhr  Görwihl Pfarrheim Pfarrsaal

Versöhnungsnachmittag der 
Erstkommunionkinder Her-
rischried, Willaringen und Gör-
wihl-untere Dörfer 

19:00 Uhr  Rickenbach
 Ökumenisches Friedensgebet 

Dienstag 12. Mär 
16:00 Uhr  Görwihl
 Rosenkranz  
16:30 Uhr  Görwihl Pfarrheim Pfarrsaal

Versöhnungsnachmittag der 
Erstkommunionkinder Ricken-
bach, Altenschwand und Gör-
wihl - obere Dörfer  

16:30 Uhr  Rüßwihl
 Rosenkranz (Caronna)  
17:00 Uhr  Rüßwihl

Wortgottesdienst mit Kommu-
nionfeier (Caronna)  

17:20 Uhr Görwihl
Liedgottesdienst für Kinder (R. 
Jaekel/Fr. Böhler)  

18:00 Uhr  Rotzingen
 Rosenkranz
 
Mittwoch 13. Mär 
19:00 Uhr  Görwihl Pfarrhaus großer 
 Besprechungsraum
 Z’Obed im Pfarrhus  

Donnerstag 14. Mär - Hl. Mathilde
15:00 Uhr  Görwihl Pfarrheim Raum Zeno

Kreuzweg - Meditation der 
Frauengemeinschaft Görwihl

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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19:00 Uhr  Rickenbach Jugendheim Saal EG
 Taizé-Andacht (Taizé-Team) 

Samstag 16. Mär 
17:30 Uhr  Herrischried

Gemeinsame Bußfeier der Ge-
meinde und den Erstkommuni-
onkindern und Familien  

Sonntag 17. Mär - 5. Fastensonntag - MI-
SEREOR-Kollekte einschl. Fastenopfer der 
Kinder
10:00 Uhr  Rickenbach

Wortgottesdienst mit Kommu-
nionfeier (Böhler/ Maier); an-
schließend Apéro  

10:00 Uhr  Strittmatt 
 Eucharistiefeier 
10:00 Uhr  Niederwihl

Wortgottesdienst mit Kom-
munionfeier mit dem Akkor-
deon-Orchester Herrischried 
(Diakon Kaiser)  

17:00 Uhr  Görwihl
Konzert zur Passionszeit mit 
dem Ensemble DELIOS CON-
SORT des violes de gambe aus 
Stuttgart 

Montag 18. Mär - Hl. Cyrill von Jerusalem
19:00 Uhr  Rickenbach
 Ökumenisches Friedensgebet 
19:00 Uhr  Hogschür
 Eucharistiefeier  

Dienstag 19. Mär - Hl. Josef
16:00 Uhr  Görwihl
 Rosenkranz  
16:30 Uhr  Rüßwihl
 Rosenkranz (Caronna)  
17:00 Uhr  Oberwihl
 Eucharistiefeier  
17:00 Uhr  Rüßwihl

Wortgottesdienst mit Kommu-
nionfeier (Caronna)  

18:00 Uhr  Rotzingen
 Rosenkranz  

Mittwoch 20. Mär 
18:00 Uhr  Görwihl

Labyrinthführung mit dem 
Frauenkreis Waldshut und allen 
Interessierten (Pfr. Stahlberger)
 

Donnerstag 21. Mär 
10:00 Uhr  Niedergebisbach
 Eucharistiefeier  

Freitag 22. Mär 
11:30 Uhr  Görwihl

Kindergartengottesdienst zu 
Palmsonntag (R. Jaekel)  

Samstag 23. Mär - Hl. Turibio von Mon-
grovejo
19:00 Uhr  Herrischried

Eucharistiefeier zum Palmsonn-
tag mit Segnung der Palmen 
(trocken-am Pfarrheim); anschl. 
Gemeindetreff

Sonntag 24. Mär - Palmsonntag - Kollekte 
für das Heilige Land
10:00 Uhr  Görwihl

Eucharistiefeier zum Palm-
sonntag mit Palmsegnung (tro-
cken-beim Pfarrheim); anschl. 
Kuchenverkauf durch die Kin-
dertagesstätte St. Martin Gör-
wihl  

15:00 Uhr  Strittmatt
Beichtgelegenheit (Pfr. Stahl-
berger)  

18:00 Uhr  Rickenbach
Bußandacht Bußandacht (Mai-
er) 

  
Röm.-kath. Kirchengemeinde Hotzen-
wald St. Wendelinus auf Instagram 
Unser Name: st.wendelinushotzenwald 
  
Es gibt an den Sonn- und Feiertagen von 
Herrn Pfarrer Bernhard Stahlberger auf 
Youtube.com Videobotschaften 
Suchen: Seelsorgeeinheit Wendelinus 
Hotzenwald   
  
Weitere kirchliche Nachrichten/Mittei-
lungen finden Sie im Wendelinusboten 
– diesen finden Sie im Schriftenstand un-
serer Kirchen. 
  
Treffen aller Gemeindeteams und Vertre-
ter der Jugendverbände 
Nach dem Friedensgebet in der Ricken-
bacher Kirche am 25.03.2024, 19:00 Uhr 
treffen sich alle Mitglieder der vier Gemein-
deteams, sowie die Vertretungen der Ju-
gendverbände im Jugendheim Rickenbach. 
Thema ist die Kirchenentwicklung 2030 mit 
Informationen zur Auswirkungen, die uns 
betreffen werden. 
Alle Interessierten sind hierzu herzlich ein-
geladen. 
Pfarrer Bernhard Stahlberger PGR-Vorsitzen-
de Dagmar Keck 
  
Beichtgelegenheit vor Ostern 
Am Sonntag, 24. März um 15:00 Uhr ist in der 
Pfarrkirche Strittmatt Beichtgelegenheit. 
Sie können gerne auch Pfr. Stahlberger kon-
taktieren für einen Beichtgesprächstermin: 
07754-237 
  
Krankenkommunion/Krankensalbung 
Pfarrer Stahlberger bietet zu Ostern wieder 
einen Krankenkommunion-Besuch am Mon-
tag, 25. März an. Bei Bedarf können Sie sich 
bis Donnerstag, 21. März im jeweiligen Pfarr-
büro melden. 
  
Die Meditative Andacht mit Herz und Für-
bitten 
findet am Donnerstag um 18 Uhr in der 
Pfarrkirche Herz-Jesu Strittmatt an folgen-
den Terminen statt: 
März: 07.03. 
April: 04.04. 
Mai: 02.05. 
Herzlich willkommen! 
Leitung: Rosemarie Jensen mit Peter Szczo-
tok und dem Herz-Ensemble 
  
 „Quellenwoche“ des Dekanats Waldshut 
Vom 15.-19.04.2024 findet dieses Jahr für 
das Dekanat Waldshut wieder eine Quellen-
woche mit dem Thema „Was mein Leben 
reicher macht“ statt. 

Erholung für Geist, Körper und Seele – diese 
Möglichkeit bietet die Quellenwoche. S e i -
ne Seele baumeln lassen, umsorgt werden, 
mit anderen Frauen gemeinsam inspirieren-
de und erholsame Tage verbringen. In Ge-
sprächsrunden, Gruppenarbeit, kreativem 
Tun, Spaziergängen, Gebet und Zeiten der 
Stille werden Lebensthemen aufgegriffen 
und können zu neuen Impulsen für den All-
tag führen. 
Regelmäßige Gebetszeiten und Zeiten der 
Stille geben den Tagen eine ganz eigene spi-
rituelle Prägung. 
Die Leitung liegt in den Händen von Susan-
ne Kaiser aus Herrischried und Gertrud Mül-
ler aus Häusern. 

Die Quellenwoche findet im Gästehaus des 
Klosters St. Lioba in Freiburg Günterstal 
statt. Die Unterbringung erfolgt in einfach 
ausgestatteten Einzelzimmern mit Wasch-
gelegenheit. Toiletten und Dusche befinden 
sich auf dem Gang. 

Die Kosten für die ganze Woche mit Verpfle-
gung belaufen sich auf 226 €, die im Voraus 
zu überweisen sind. Die Teilnehmerzahl 
liegt bei 12 Frauen. 
Anmeldung direkt bei den Leiterinnen 
Susanne Kaiser, Herrischried 07764 / 6514 
Gertrud Müller, Häusern 07672 / 2520
Anmeldeschluss ist am Freitag, den 15. März 
2024 
  
Konzert am 17. März, 17:00 Uhr in Görwihl 
in der Pfarrkirche mit DELIOS – CONSORT 
des violes de gambe aus Stuttgart  
Zum Ensemble 
Die französische Cellistin und Gambistin HE-
LENE GODEFROY gründete 2017 in Stuttgart 
ein Gamben-Consort, das zunächst unter 
dem Namen „LES VIOLES, Stuttgart“ in Quar-
tett-Besetzung musizierte und sich zeitwei-
se zum Gamben-Septett erweiterte. 

Dieses Consort musizierte nicht nur regel-
mäßig im Großraum Stuttgart, sondern zu-
weilen auch im Südschwarzwald und in der 
Bourgogne. Im September 2021 gab das 
Consort u.a. in der Schlosskirche in Stuttgart 
ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins 
„Frauen helfen Frauen“. Im August 2022 und 
im August 2023 musizierte das Ensemble 
jeweils im Rahmen einer Konzertreihe in Pa-
ray-le-Monial (Bourgogne). 

Seit Herbst 2023 treten HELENE GODEFROY 
und ihre vier Kolleg_innen Ewa Staszewska, 
Simone Woll, Christel Meckelein und Han-
sChris Dreßen unter dem Namen D E L I O 
S-Consort auf und musizieren entsprechend 
den jeweiligen kompositorischen Erfor-
dernissen auf verschiedenen Sopran-, Alt-, 
Tenor- und Bassgamben. Zur Aufführung 
kommen Werke englischer Komponisten 
der Renaissance und der frühen Barockzeit: 
John Dowland, William Byrd, Antony Holbor-
ne, Thomas Jenkins u.a

(HC.D.) 



Dienstag, den 05. März 2024
Seite 17

Seniorenkreis Niederwihl – Oberwihl - 
Rüßwihl 
Reisebericht über Namibia 

Gesundheits- und Sicherheitsthemen hatten wir in den letzten Jah-
ren ja genug. Für dieses Jahr konnten wir als Referent Herrn Gut-
knecht aus Dogern gewinnen, der uns einiges zu erzählen hat zu 
dem Thema 

Namibia – Wüste, wilde Tiere und deutsche Spuren 
am Mittwoch, den 13. März im „Gasthaus Lamm“ in Rüßwihl, Beginn 
14:00 Uhr. Zu diesem Reisebericht sind alle Interessierten aus der 
ganzen Wendelinusgemeinde recht herzlich eingeladen. Wir wün-
schen allen einen unterhaltsamen und geselligen Nachmittag. 

Mit frühlingshaften Grüßen 
Paul Eschbach und Team, Tel. 07754-1439 
 
 

Liebe Mitglieder der Silberperlen 
Zur Jahreshauptversammlung der Aktiven Senioren Hotzenwald – 
Silberperlen e.V. möchten wir Euch/Sie recht herzlich einladen am 
Samstag, 09.März 2024 um 19:00 Uhr im Restaurant „Herrischrie-
der Hof“ in Herrischried 
  
Tagesordnung:
•	 Begrüßung durch den Vorsitzenden
•	 Tätigkeitsbericht 2023 der Vorstandschaft
•	 Kassenbericht 2023
•	 Bericht der Kassenprüfer
•	 Entlastung der Vorstandschaft
•	 Jahresprogramm 2024
•	 Wünsche und Anträge
•	 Verschiedenes
 
wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme 
Im Namen der gesamten Vorstandschaft: 

Günter Kaiser, Vorsitzender 

Lesung mit Gerhard Krug 

 

Klatsch und Tratsch im Mittelalter 
Schon seit frühester Zeit wurden Nachrichten und das, was man als 
wichtig erachtete, über große Distanzen weitergegeben. Bereits im 

Mittelalter führten Chronisten akribisch Buch über Dinge aus der nahen 
und fernen Welt. Kreuze am Himmel, Vierlingsgeburten und Ehebruch 

wurde ebenso festgehalten wie Superhennen, Menschen mit 
übernatürlichen Fähigkeiten und Zwangseinweisungen in die Klöster. 

 
Donnerstag, 7. März 2024 

19.00 bis 20.00 Uhr Treffpunkt Bücherei, 
Kirchstraße 4, 79733 Görwihl 

 
Eine Veranstaltung in Kooperation 
mit dem Bildungswerk Hotzenwald 

 

 

Eintritt frei - Kollekte 
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Wir helfen Menschen bei Krankheit, Behin-
derung und in besonderen Lebenslagen.   
Soziale Börse Görwihl / Nachbarschaftshilfe 
Hotzenwald e.V. 
Kirchweg 7, 79737 Herrischried 

Kleiderkammer  
Wir freuen uns über Ihre Klei-
derspende und Ihren Besuch! 
Haben Sie gut erhaltene oder 

ungetragene Kleider, die Sie nicht mehr be-
nötigen? Sie können uns diese sehr gern zu 
den Kleiderannahmeterminen bringen. Wir 
haben für jeden was dabei, von Babybeklei-
dung bis XXL-Kleidung (inkl. Babysafe). 
  
Kleiderannahme  
Montag, 15. April 2024 von 15.30 Uhr bis 
17.30 Uhr 
  
Kleiderausgabe  
Samstag, 9. März 2024 von 10.00 Uhr bis 
11.30 Uhr 
Donnerstag, 21. März 2024 von 15.30 Uhr bis 
17.00 Uhr 
  
Sie fi nden uns im DRK-Haus Mühleberg 4, 
79733 Görwihl. Bei Fragen und akuten Not-
fällen wenden Sie sich an: ebanholzer@t-on-
line.de 
  

Krabbelgruppe 
Segeten 

Im Bürgerhaus St. Marien in Segeten wird 
die Krabbelgruppe für Kinder bis 3 Jahre 
wieder eröff net. Dazu gibt es ein erstes Tref-
fen am 5. März 2024 um 10 Uhr in den Räu-
men des DRK. Ich würde mich über reges 
Interesse freuen. 
  
Claudia Huber 
Bei Fragen/Ideen meldet euch bitte per 
Whats App 015208402100 oder per Email 
claudia.huber@t-online.de  

Einsatzleitung: Monika Gerspacher 
Tel.07764- 933 130 (Di, Fr 10 bis 11 Uhr) 
sozialeboerse@wendelinus-hw.de 
  
Herzliche Einladung zum gemeinschaftli-
chen Mittagstisch 
Jeden Dienstag, um 12:00 Uhr im SV 
Sportheim Görwihl. Bitte melden Sie Ihre 
Teilnahme bis Montagabend bei Regina 
Efi nger, Tel. 07754 / 1415. Abholung kann 
angeboten werden. 

Veranstaltungen

Stubete uff ’m Wald 
Sie handarbeiten gerne? 

Sie haben noch eine angefangene Handar-
beit und brauchen Motivation oder Hilfe bei 

der Fertigstellung? 
Sie möchten sich gerne mit anderen aus-

tauschen? 
  

Dann sind Sie bei uns richtig! 
  

Wir treff en uns immer 
am letzten Freitag im Monat 

im Pfarrheim St. Wendelin in Görwihl. 
Von 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr 

stricken, häkeln und handarbeiten wir 
in Gesellschaft bei einer Tasse Kaff ee oder 

Tee. 
  

Schauen Sie doch einfach einmal unver-
bindlich vorbei. Wir freuen uns auf Sie! 

  
Die nächsten Termine: 

22.03.2024 
26.04.2024 

Für das Team 
Dagmar Keck 

Imkerverein Hauen-
stein e.V. 
Einladung zur Hauptversammlung am 08. 
März 2024 
Am Freitag, den 08. März 2024 um 18.30 
Uhr fi ndet im Gasthaus Sonne in Rotzel die 
Hauptversammlung des Imkervereins Hau-
enstein e.V. statt. Frau Dr. Kristin Krewenka 
hält einen Vortrag zum Thema „Vorstellung 
des Landesverbandes“. 

  
Zur Versammlung sind alle Aktiv-, Ehren- 
und Passivmitglieder und auch die Imker-
frauen/-männer herzlich eingeladen. An der 
Bienenhaltung Interessierte sind ebenfalls 
herzlich willkommen. 
  
Besuchen Sie uns auch im Internet unter 
www.imkerverein-hauenstein.de 
Ihr Imkerverein Hauenstein e.V. 

Sonntagstreff  
„Unter der Woche habe ich ja immer 
viel zu tun, aber am Sonntag?“ 
„Der Sonntagnachmittag will mal wie-
der nicht vorbei gehen...“ 
„Mir fällt die Decke auf den Kopf...“ 
Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann 
kommen Sie zu uns! Verbringen Sie eini-
ge Zeit mit uns, mit Kaff ee/Tee und Ku-
chen, mit Gesprächen, mit Karten- oder 
Brettspielen, mit Spazierengehen, ... 
  
Wir treff en uns immer am letzten Sonn-
tag im Monat im Pfarrheim St. Wen-
delin in Görwihl von 15.00 Uhr bis ca. 
16.30 Uhr. 
  
Schauen Sie doch einfach einmal unver-
bindlich vorbei. Wir freuen uns auf Sie! 
  
Die nächsten Termine: 
24.03.2024 
28.04.2024 

Für das Team 
Dagmar Keck 



Dienstag, den 05. März 2024
Seite 19

Schwarzwaldverein
Görwihl e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung,
am Donnerstag, 14. März 2024 um 19.30 
Uhr, im Gasthaus Adler, Görwihl 

  
Hiermit laden wir alle Mitglieder zur Mitglie-
derversammlung 2024 ein. 
  
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden, 

Feststellung der Beschlussfähigkeit und 
Totenehrung

2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht von Wegewartin, Wanderwartin, 

Naturschutzwart, Öffentlichkeitsarbeit, 
Monatstreff und Nordic-Walking

5. Kassenbericht und Bericht der Kassen-
prüfung

6. Entlastung des Gesamtvorstandes
7. Ehrungen
8. Veranstaltungskalender 2024
9. Grußworte, Wünsche und Anträge
 
Bilder aus dem vergangenen Vereinsjahr 
  
Görwihl, den 03.02.2024 
Karl-Heinz May, Vorsitzender 

  
          
 
 
 
 
 
 
Jahreshauptversammlung 2024 
Narrenzunft Rüßwihler Chrutschlämpe e.V.  
 
 
 
Die diesjährige Hauptversammlung der Zunft findet am  
 
Donnerstag, den 28.03.2024 um 19.30 Uhr  
 
im Gasthof Lamm in Rüßwihl statt. 
 
Hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch Oberzunftmeisterin Mareike Wagner 
2. Totengedenken 
3. Bericht der Kanzelarin  
4. Bericht des Schatzmeisters 
 Bericht der Kassenprüfer 
5. Bericht der Zeremonienmeisterin 
6. Neuwahlen 

 - Oberzunftmeister/in 
 - Kanzelar/in 
 - Zeremonienmeister/in 
 - Beisitzer 
 Bestellung der Kassenprüfer 

7. Ehrungen 
8. Austritte und Neuaufnahmen 
9. Sonstiges, Wünsche, Anträge 

 
 
 
Die Vorstandschaft der Rüßwihler Chrutschlämpe e.V. 
 

 

Obst- und Gartenbauverein 
Görwihl e.V. 

 

 
 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zu einem 
 

Sträucherschnittkurs 
 
 
Wann: Samstag, 16. März 2024, ab 9 Uhr morgens 
 Bei schlechtem Wetter eine Woche später, 

Samstag, 23. März 2024 

Treffpunkt: Pfarrer Alfred-Frei-Platz (vor der katholischen 
Kirche) 

Dauer: etwa 3 Stunden 

Leitung: Unter der fachkundigen Leitung von Fritz Rüd 
schneiden wir Buschrosen, Lavendel, kleine 
und große Sträucher 

Kostenbeitrag: € 10,00 für Nichtmitglieder,  
frei für Mitglieder 

 
Wer aktiv mitmachen will, bringt bitte eine Baumschere mit! 
 
 
Nähere Auskünfte und Anmeldungen, spätestens bis    
Donnerstag, 14. März, bei: 
 
Karl Kaiser, Tel. 07754 / 7319  oder  0174-6340047 
 
 

 

Korrektur im Wanderprogramm 2024 ! 
Im Veranstaltungs- & Wanderprogramm 2024 ist leider ein Druckfehler beim Datum 
und Wochentag enthalten. Richtig muss es lauten: Sonntag, den 26.05., 21K - Halb-
marathon Wanderung. Sonntag, den 09.06., Bodensee mit Schifffahrt zur Insel Mai-
nau. Bitte korrigieren sie es im Flyer! 
  
Schon mal unsere Webseite angesehen? Dort gibt es die aktuellen 
Infos. 
www.schwarzwaldverein-görwihl.de 
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Sportverein

Datum Zeit Wettbewerb Mannschaften Spielort Adresse

Sa, 17.02.24 11:00 D-Junioren Bezirksfreund-
schaftsspiele

SG Hotzenwald vs. FC 
Hausen

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Oberwihl

Oberwihl 5, 
79733 Görwihl

So, 18.02.24 15:00 Herren Bezirksfreund-
schaftsspiele

SG Hotzenwald vs. SV Kar-
sau

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Oberwihl

Oberwihl 5, 
79733 Görwihl

Di, 20.02.24 19:30 Herren Bezirksfreund-
schaftsspiele

SG Hotzenwald vs. Lau-
fenburg

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Oberwihl

Oberwihl 5, 
79733 Görwihl

Sa, 24.02.24 13:00 B-Junioren Bezirksfreund-
schaftsspiele

SG Union Albbruck vs. SG 
Hotzenwald

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Albbruck

Rosenweg 12, 
79774 Albbruck

Sa, 24.02.24 15:00 D-Junioren Bezirksfreund-
schaftsspiele

SG Hotzenwald 2 vs. FC 08 
Bad Säckingen 2

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Oberwihl

Oberwihl 5, 
79733 Görwihl

Sa, 24.02.24 18:00 Herren Bezirksfreund-
schaftsspiele

SV Todtmoos vs. SG Hot-
zenwald

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Todtmoos

Jägermatt, 
79682 Todtmoos

So, 25.02.24 15:00 Frauen Bezirksfreund-
schaftsspiele

SG Hotzenwald vs. SV Do-
gern

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Oberwihl

Oberwihl 5, 
79733 Görwihl

Mi, 28.02.24 18:00 D-Junioren Bezirksfreund-
schaftsspiele

FC Zell vs. SG Hotzenwald 
(9er)

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Zell I. W.

Sportpark Brühl, 
79669 Zell im Wiesental

Sa, 02.03.24 15:00 D-Junioren Bezirksfreund-
schaftsspiele

SG Hotzenwald 2 vs. FC 
Bergalingen

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Oberwihl

Oberwihl 5, 
79733 Görwihl

So, 03.03.24 16:00 B-Junioren Bezirksfreund-
schaftsspiele

SG Hotzenwald vs. SG 
Waldhaus

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Oberwihl

Oberwihl 5, 
79733 Görwihl

Mi, 13.03.24 20:00 Herren 2.Kreisliga (B) SG Hotzenwald vs. SV 
Obersäckingen

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Oberwihl

Oberwihl 5, 
79733 Görwihl

Do, 07.03.24 19:30 Herren Bezirksfreund-
schaftsspiele

SG Hotzenwald 2 vs. SV 
Albbruck 2

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Oberwihl

Oberwihl 5, 
79733 Görwihl

Sa, 09.03.24 14:00 D-Junioren Kreisklasse SG Hotzenwald 2 vs. SV 
Rheintal

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Oberwihl

Oberwihl 5, 
79733 Görwihl

Do, 21.03.24 SPIELFREI B-Juniorinnen Bezirksliga SG Hotzenwald SPIELFREI SPIELFREI  
Sa, 23.03.24 12:00 C-Junioren Bezirksfreund-

schaftsspiele
SG Bergalingen/Wehr 2 
vs. SG Hotzenwald (9er)

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Bergalingen

Im Schächle 30, 
79736 Rickenbach

Sa, 23.03.24 15:30 B-Junioren Bezirksliga SG Hausen vs. SG Hotzen-
wald

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Zell I. W.

Sportpark Brühl, 
79669 Zell im Wiesental

Sa, 23.03.24 16:00 B-Juniorinnen Bezirksliga SG Hotzenwald vs. SV Do-
gern

Rasenplatz, Sportplatz 
Niederwihl

Niederwihl 84, 
79733 Görwihl

So, 24.03.24 11:00 D-Junioren Kreisklasse FSV Rheinfelden 3 vs. SG 
Hotzenwald

Rasenplatz, Natur Ener-
gie Arena FSV Rheinfel-
den

Eichbergstr. 44, 
79618 Rheinfelden (Baden)

So, 24.03.24 13:00 Frauen Bezirksliga SG Hotzenwald vs. FC 
Hauingen

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Oberwihl

Oberwihl 5, 
79733 Görwihl

So, 24.03.24 15:00 A-Junioren 1.Kreisliga (A) JFV Region Rheinfelden 
vs. SG Hotzenwald

Kunstrasenplatz, 
Sportplatz Herten

Steinenstr. 7, 
79618 Rheinfelden (Baden)

So, 24.03.24 15:00 Herren 2.Kreisliga (B) SpVgg Andelsbach vs. SG 
Hotzenwald

Rasenplatz, 
Sportplatz Rotzel

Zum Tannensteg 24, 
79725 Laufenburg (Baden)

Sa, 30.03.24 14:30 C-Junioren Bezirksfreund-
schaftsspiele

SG Hotzenwald (9er) vs. 
FC 08 Bad Säckingen

Rasenplatz, 
Sportplatz Görwihl

Im Weiherfeld 9, 
79733 Görwihl

Sa, 30.03.24 17:00 Herren Bezirksfreund-
schaftsspiele

SG Hotzenwald 2 vs. SV 
Unteralpfen 2

Rasenplatz, 
Sportplatz Obersäckin-
gen

Schaffhauser Str. 121, 
79713 Bad Säckingen

TÜV   
Reifendienst Böhler, Segeten, Tel. 07764 305 Jeden Freitag DEKRA

Autohaus Gebr. Kaiser, Oberwihl, Tel. 1001 Jeden Donnerstag TÜV

Autohaus Mutter, Außerdorf , Tel. 269 Jeden Mittwoch

Landmaschinen Zipfel, Burg, Tel. 255 Donnerstag (14-tägig): 29. Februar 2024 8:00 Uhr

KFZ-Betrieb Ebner, Schwärze, Tel. 925949  Jeden Mittwoch

Bitte Fahrzeuge rechtzeitig anmelden! 
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Pressemitteilung Bescheini-
gung für Ruheständler wird 
derzeit verschickt: Hilfe bei 
der Steuererklärung 
Grundsätzlich müssen Rentnerinnen und 
Rentner eine Steuererklärung abgeben, 
wenn ihr zu versteuerndes Einkommen den 
jährlichen Grundfreibetrag überschreitet. 
2023 lag der Freibetrag bei 10.908 Euro für 
Singles und bei 21.816 Euro für Verheirate-
te. Hilfe erhalten Ruheständler dabei durch 
die kostenlose Bescheinigung „Information 
über die Meldung an die Finanzverwaltung“. 

Diese Bescheinigung führt alle steuerrecht-
lich relevanten Beträge auf, die die gesetz-
liche Rentenversicherung automatisch für 
das Jahr 2023 an die Finanzverwaltung 
übermittelt hat. Wer die „Information über 
die Meldung an die Finanzverwaltung“ in 
der Vergangenheit schon einmal angefragt 
hat, bekommt sie auch für 2023 wieder au-
tomatisch von der DRV zugesandt. Wer sie 
hingegen erstmals benötigt, kann sie un-
ter www.deutsche-rentenversicherung.de/
steuerbescheinigung anfordern.

Als sogenannte eDaten liegen die steuer-
rechtlich relevanten Beträge der gesetz-
lichen Rentenversicherung grundsätzlich 
dem Finanzamt vor und müssen seit 2019 
nicht mehr von Hand in die Steuererklärung 
eingetragen werden.

Weitere Informationen enthält die Broschü-
re „Versicherte und Rentner: Informationen 
zum Steuerrecht“. Sie kann kostenlos unter 
der Telefonnummer 0721 825-23888 oder 
per E-Mail (presse@drv-bw.de) bestellt wer-
den. Im Internet unter www.deutsche-ren-
tenversicherung-bw.de steht die Broschüre 
unter „Pressemitteilungen und Nachrichten“ 
ebenfalls als PDF zum Herunterladen zur 
Verfügung.

Pressemitteilung Deutsche 
Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg bietet fünf 
Ausbildungs- und Studien-
gänge Jetzt informieren und 
zukunftssichere Ausbildung 
beginnen  
Derzeit befinden sich bei der Deutschen 
Rentenversicherung Baden-Württemberg 
(DRV BW) rund 370 Nachwuchskräfte in 
Ausbildung zur/m Sozialversicherungsfach-
angestellte/r und Kaufmann/-frau für Büro-
management oder als Studierende/r zur/m 
Bachelor of Laws | Rentenversicherung, 
Bachelor of Science | Wirtschaftsinformatik 
und Bachelor of Arts | Digitales Verwaltungs-
management. Sichern auch Sie sich jetzt im 
Rahmen der Kampagne „Kluge Köpfe für die 
Rente“ der DRV BW einen Platz für einen der 
fünf Ausbildungs- oder Dualen Studiengän-
ge und werden Sie Teil des Teams in Karlsru-
he oder Stuttgart.

Attraktive Vergütung für Nachwuchskräf-
te
Bereits während der Ausbildung oder dem 
Dualen Studium erhalten die Nachwuchs-
kräfte bis zu 1.400 Euro im Monat. Nach 
abgeschlossener Ausbildung erwartet die 
Nachwuchskräfte vielfältige, sinnstiftende 
und interessante Tätigkeitsfelder. Darüber 
hinaus bietet die DRV BW als große Arbeit-
geberin auch guten Aufstiegschancen.

Unbefristete Übernahme garantiert
Bei einem erfolgreichen Abschluss garan-
tiert die DRV BW eine unbefristete Über-
nahme an einem der rund 20 Standorte im 
Land. Wer mehr über die Ausbildung wissen 
möchte, findet weitere Informationen auf 
www.kluge-koepfe-fuer-die-rente.de oder 
klärt offene Fragen am Stand der DRV BW 
auf einer der zahlreichen Bildungsmessen in 
Baden-Württemberg.

Einblick in die Praxis
Auf Facebook und Instagram geben die der-
zeitigen Nachwuchskräfte der DRV BW unter 
„Kluge Köpfe für die Rente“ regelmäßig Ein-
blicke in den Ablauf ihrer Ausbildung und 
berichten über ihre Erfahrungen als Studie-
rende in eine der Dualen Studiengänge.

Weitere Informationen 
Messetermine - Kluge Köpfe für die Rente 
(kluge-koepfe-fuer-die-rente.de)
www.kluge-koepfe-fuer-die-rente.de/
www.instagram.com/klugekoepfefuerdie-
rente/
www.facebook.com/klugekoepfefuerdie-
rente

Kontakt in Karlsruhe
Lina Andresen und Petra Feile
Telefon 0721 825-21555 und 
0721 825-21551
azubi.KA@drv-bw.de

Kontakt in Stuttgart
Nicole Bandze-Yürekli und Tanja Mehl
Telefon 0711 848-21502 und 
0711 848-21501, azubi.S@drv-bw.de 
 
 

„Das Polizeipräsidium Frei-
burg reagiert mit Präventi-
onsangeboten auf gestiegene 
Wohnungseinbrüche 
„Das wird schon nicht passieren“ oder „wenn 
die Täter einbrechen möchten, kommen sie 
rein“ sind Aussagen, die leider oft ausge-
sprochen werden und dennoch falsch sind. 
„Die Einbrüche in den eigenen vier Wände 
haben wieder zugenommen und lassen sich 
in den allermeisten Fällen verhindern“, sagt 
Kriminalhauptkommissar Erny. 
Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe 
zur Selbsthilfe an. Die Experten der krimi-
nal-polizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine 
kostenlose, neutrale und professionelle 
Beratung zum Einbruchschutz an. Die Tä-
ter nutzen schlecht gesicherte Fenster und 
Türen und sorgen bei der Rückkehr der Be-
wohner für eine böse Überraschung. Ent-
scheidend für die Einbrecher ist der Faktor 
Zeit: Damit das Entdeckungsrisiko minimiert 
wird, muss der Einbruch schnell gehen. In 
der Regel dauert das Eindringen nur wenige 
Sekunden; der Einbruch selbst nur wenige 
Minuten. Stößt der Täter auf einbruchshem-
mende Sicherungseinrichtungen bricht er 
erfahrungsgemäß sein Vorhaben ab und 
sucht sich eine günstigere Gelegenheit. 
Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen 
Sie sich beraten. 
Termine für dieses kostenlose Beratungs-
angebot können bei der Kriminalpolizei-
lichen Beratungsstelle unter 07741/8316-
327 oder email freiburg.pp.praevention@
polizei.bwl.de  vereinbart werden. 

 

 
Komm in unser buntes Team …………. Fass Dir ein Herz 
Ehrenamtliche/r Kollege/in gesucht! Nach Görwihl/Engelschwand 
Für eine Familie aus Engelschwand, suchen wir freundliche, herzliche Betreuer/innen. Ein Ehepaar 
sucht für die Betreuung der erwachsenen, geistig und körperlich behinderten Tochter Unterstützung für 
die Wochenenden. Es ist möglich zu basteln, malen, bei gutem Wetter gerne in die Natur gehen oder 
etwas zu machen, wo alle eine gute Zeit haben, und die Eltern etwas Entlastung finden. Für diesen 
Einsatz sollten Sie körperlich fit sein, da eine Teilassistenz nötig ist. 
Die Einsätze müssen nicht jedes Wochenende stattfinden, daher würden wir gerne ein kleines Team für 
die Familie zusammenstellen. 
 
Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen aller Altersgruppen. Die Einsätze in den Familien 
sind für Alle geeignet, die eine Familie unterstützen und sich im Ehrenamt engagieren möchten. 
 
Die Beschäftigung erfolgt auf Basis des Ehrenamtes gegen eine finanzielle Aufwandsentschädigung. 
 
Weitere Infos unter: Tel.: 07741/9699527 oder per email u.kunze@lebenshilfe-ssw.de 

Lebenshilfe Südschwarzwald e.  V. 
Persönliche Angebote 
Nagaistr.3 - 79713 Bad Säckingen 
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Der Verein Aktiver Hotzen-
wald. e.V. lädt alle Mitglieder/
Innen und Interessierte 
herzlich zur diesjährigen Mitgliederver-
sammlung ein. 

Donnerstag, 14. März um 19.30 Uhr  
Gasthaus Ochsen in Herrischried 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Bericht aus der Vorstandschaft, Berichte 
aus den Arbeitskreisen 
3. Bericht des Kassierers 
4. Bericht des Kassenprüfers 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Teilneuwahlen
7. Grußworte 
8. Wünsche und Anträge 
  
Wir freuen uns auf Euer Kommen 
  
Xenia Hertel 
1.Vorsitzende 
  

Master-Studiengang Public 
Management (MPM) 
Die Hochschule für öff entliche Verwaltung 
und Finanzen Ludwigsburg und Kehl möch-
ten Sie, wie in den vergangenen Jahren, auf 
unseren berufsbegleitenden Master-Stu-
diengang Public Management (MPM) auf-
merksam machen, der im kommenden Win-
tersemester erneut angeboten wird. 
  
Bewerbungsfrist in Ludwigsburg: 
10. Mai 2024 für den Studienstart im WS 
2024/25 
Bewerbungsfrist in Kehl: 31. Oktober 
2024 für den Studienstart im WS 2025/26 
 
Nähere Informationen können Sie dem bei-
gefügten Infoblatt MPM entnehmen oder 
besuchen Sie unsere Webseiten: https://
www.hs-ludwigsburg.de/mpm oder https://
www.hs-kehl.de/mpm/ . 
  
Hochschule für öff entliche Verwaltung und 
Finanzen Ludwigsburg 
Reuteallee 36 | 71634 Ludwigsburg 

Landratsamt

Jugend und Landkreis im 
Dialog
20. März 2024 
Workshop mit Azubis, Fachleuten, loka-
len Politikerinnen und Politikern 
Für Jugendliche ab der 8. Klasse 
Kreistagsaal im Landratsamt Waldshut 
  
14:00 Uhr: Begrüßung 
Landrat Dr. Martin Kistler 
Danach: Azubis erklären, wie der Landkreis 
funktioniert und was seine Aufgaben sind. 
14:30 Uhr: Workshop mit Azubis und 
Fachleuten aus dem Landratsamt 
Stellt Fragen und diskutiert Eure Ideen mit den 
Azubis und Fachleuten aus dem Landratsamt. 
Alle Vorschläge werden präsentiert und auf-
genommen. Darüber wollen wir reden: Wel-
che Veranstaltungen und Angebote wollt ihr? 
Wie sieht es in Sachen Mobilität und Umwelt-
schutz im Landkreis aus? Wie kommunizieren 
wir besser? Wie erreichen wir junge Leute und 
wie können sie besser beteiligt werden? 
16:30 Uhr: Pause mit Pizza und Getränken 
Foyer des Kreistagsaals 
17:00 Uhr: Vorstellung der Workshop- 
Ergebnisse und Austausch mit Politike-
rinnen und Politikern aus dem Landkreis 
  
Moderation: Udo Wenzl, 
Kommunalberater 
Anmeldung: über den QR-
Code oder unter Angabe von 
Alter und Wohnort an: ju-
gend@landkreis-waldshut.de 
  
Schulbefreiungen müssen bei der Schullei-
tung beantragt werden. Es wird eine Teil-
nahmebestätigung ausgeteilt. 
Telefonische Rückfragen: 07751 864346 

Herzliche Einladung der 
AG Demenz des Land-
kreises Waldshut und des 
Ortsseniorenrat Murg 
e.V. 

Zum Vortrag:

Die Welt der Demenz 
  

Am Donnerstag, den 07.03.2024 
um 15.00 Uhr  

im Gasthaus Engel, Reithallenweg 
4, 79730 Murg 

  
Referentin: Frau Elfriede Marino 
Fachkraft für Gerontopsychiatrie 

und Buchautorin 
  

Anmeldungen erforderlich unter: 
07763/91410 oder 07751/864290 
Mail: demenzveranstaltungen@

landkreis-waldshut.de 

 Selbsthilfegruppe 
 Prostatakrebs WT 
 

Die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Waldshut-Tiengen trifft sich am Dienstag den  
12.März um 19:00 Uhr in der Sportgaststätte WT-Tiengen Courtenaystr.4 zum Thema 
 

„Nachlassplanung / Testament-Gestaltung“ 
 

mit Referent Hr. Möckel, Notar aus Waldshut-Tiengen. Alle Interessierten sind herzlich 
dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei. 

Ende
des redaktionellen Teils



HIRSCHEN Strittmatt

PIZZA, Pasta, Schnitzel etc. 

Abholservice!
Montag und Dienstag Ruhetag
Bestellung/Reservation: Tel. 07754 / 925 463 7



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
KABELJAU-SCHINKEN-SCHAFSKÄSE-RÖLLCHEN 
AUS DEM OFEN: Backofen auf 180° C Ober-/
Unterhitze (Heißluft 160°) vorheizen. Petersilie 
und Estragon waschen, trockenschütteln und 
fein hacken. Kabeljaufi lets waschen, mit einem 
Küchentuch kräftig trockentupfen und mit 
Zitronensaft beträufeln, dann mit Salz und Pfef-
fer würzen. Nun die Kabeljaufi lets jeweils mit 
Schinken belegen. Schafskäsewürfel und Zwiebel 
vermengen, mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver 
würzen und auf den Schinken geben. Alles aufrol-
len und mit Holzspießen fi xieren. Eine ofenfeste 
Aufl auf- oder andere ofenfeste Form mit Butter 
ausstreichen und die Kabeljau-Schinken-Röllchen 
hineingeben. Mit dem Wein angießen und im 
Ofen bei 180° C Ober-/Unterhitze (Heißluft 160°) 
C 35 – 40 Min. garen.

KAROTTEN-SELLERIE-REIS-TALER: 
Reis in Salzwasser nach Verpackungsanleitung 
garkochen, abgießen und zum Erkalten beisei-
testellen. Petersilie waschen, trocken schütteln, 
klein hacken. Nun den Reis mit Karotten, Stau-
densellerie und Petersilie mischen und mit Salz, 
Pfeffer gut würzen. Eier mit Stärke verquirlen und 
auch dazugeben, gleichmäßig untermengen. Öl in 
einer Pfanne erhitzen, Reis zu Talern formen, hin-
eingeben und von beiden Seiten knusprig braten.

ROTKRAUTSALAT MIT APFEL, GRAPEFRUIT 
UND SCHNITTLAUCH-CASHEWKERN-TOPPING: 
Mit einem scharfen Messer Filets aus der Grapef-
ruit lösen und in Streifen schneiden. Die Zwiebel 
in Öl leicht anschwitzen, mit Apfelessig ablöschen 
und Senf, den braunen Zucker und Zimt unterrüh-
ren. Abkühlen lassen. Danach mit Rotkraut, Äpfeln 
und Grapefruit vorsichtig, aber gleichmäßig 
vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Alles in einer Schüssel ziehen lassen. Danach Salat 
in 4 Glasschälchen verteilen und mit dem Schnitt-
lauch sowie den Cashewkernen verteilen.

Tipps & Tricks
Das Fleisch des Kabeljaus ist weiß, ma-

ger, zart, enthält wertvolle Inhaltsstoffe. Es 

hat ein mild aromatisches Geschmacksaroma 

mit leichter Salznote. Kabeljau lässt sich sowohl 

cremig-mild als auch würzig-scharf (z. B. Curry) 

zubereiten. Fruchtig-frisch schmeckt der Fisch, 

wenn man ihn mit Rhabarbergemüse kombiniert. 

Auch mit mediterraner Pasta macht er eine gute 

Figur. – Im Norden kocht man Rotkraut oft 

mit einem Apfel und etwas Essig. Durch 

die Säure sinkt der pH-wert , das 

Kraut erhält seine rote Farbe.
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KABELJAU-SCHINKEN-SCHAFSKÄSE-RÖLLCHEN AUS DEM OFEN 

AN KAROTTEN-SELLERIE-REISTALER & ROTKRAUTSALAT MIT APFEL, 

GRAPEFRUIT UND SCHNITTLAUCH-CASHEWKERN-TOPPING 

ZUTATEN 
FÜR JEWEILS 4 PORTIONEN
KABELJAU-SCHINKEN- 
SCHAFSKÄSE-RÖLLCHEN 
AUS DEM OFEN
1 Bund frische Petersilie 
1 Bund Estragon (oder 2 TL 
Estragon aus der Streudose)
600 g Kabeljaufi lets (oder 
Seelachsfi lets)
1 Zitrone (davon der Saft)
Salz, Pfeffer
100 g Parmaschinken
80 g Schafskäse, in Würfel 
geschnitten
1 Zwiebel, geschält, fein 
gehackt
Paprikapulver
Butter
250 ml Badischer Weißwein
AUSSERDEM: Holzspieße

KAROTTEN-SELLERIE- 
REIS-TALER
150 g Vollkornreis
Salz
½ Bund Petersilie
150 g Karotten, geputzt, in 
Würfelchen geschnitten
100 g Staudensellerie, 

klein gewürfelt
Pfeffer aus der Mühle
2 Eier
1 EL Speisestärke
Rapsöl zum Anbraten

ROTKRAUTSALAT 
MIT APFEL, GRAPEFRUIT 
UND SCHNITTLAUCH-
CASHEWKERN-TOPPING
1 Grapefruit
1 Zwiebel, geschält, fein 
geschnitten
Raps- oder Sonnenblumenöl
50 ml Apfelessig
1 EL Senf
1 EL brauner Zucker
1 Prise Zimt
300 g Rotkraut, in Streifen 
geschnitten
2 Äpfel, in feine Scheiben 
geschnitten
1 gr. Möhre
Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 Bund Schnittlauch, fein 
geschnitten
50 g Cashewkerne, gehackt



Rechtsanwaltskanzlei  Silvana Mattei
Jeden Mittwoch Beratungstag (zwischen 10.00-16.00 Uhr) 

Terminvereinbarung - pauschal 50 e alle Rechtsgebiete.
Hauensteinstr. 22 • 79713 Bad Säckingen

Telefon 07761 - 999 011 

Medizinische Fachangestellte gesucht!
Teilzeit oder auf 538,- Euro-Basis sowie 
Ausbildungsstelle möglich (m/w/d), 
ab sofort.

Für weitere Infos stehen wir Ihnen gerne unter der
Rufnummer 07674 - 8612 zur Verfügung.

Bewerbung an: Praxis Dr. Boedeker  
  Hauptstraße 1
  79682 Todtmoos

Hausmeister-Handwerker gesucht 
für Objekte Raum Schluchsee/Waldshut.    Bruno Stärk,  

Lonzaring 12, 79761 Waldshut. Mail: direkt@brunostaerk.de

Qi-Gong Wochenende
Hui Chun Gong (besondere Art) am 06.04./07.04.2024 in Waldshut: 
Langsame, harmonische Bewegungen für jedermann - Du bewegst 
Dich in Zukunft leichter, entspannter und geschmeidiger! 

Nähere Info: huichungong-hochrhein.de, 0162 / 410 10 78

Laufenburg, Görwihl, Albbruck
3-Zi.-Whg. in Laufenburg-Hochsal ca. 100 qm, 1. OG mit Balkon, ohne 
EBK, keine HT, ab 01.04.24 zu vermieten.  Tel. 07763 801684

Zu vermieten ab 1. Juni 2024
neue hochwertige 3,5-Zimmer-Wohnung im EG mit schöner Terrasse in Laufenburg-Hochsal, 
112 qm, nur NR, Haustiere nicht erwünscht. Kaltmiete 970 inkl. EBK und Stellplatz, zuzüglich 
Nebenkosten.  Telefon 07763 - 1858

A l f r e d  W a s m e r
0 5 . 0 3 . 1 9 5 2  –  1 9 . 0 1 . 2 0 2 4

Danke        
für eine stille Umarmung, für tröstende Worte,

gesprochen oder geschrieben, für einen Händedruck,
wenn Worte fehlten, für Blumen und Geldspenden,

für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.
Euch allen danken wir von Herzen.

Claudia, Mark, Johannes
Diana und Boris

Danke        

Euch allen danken wir von Herzen.

www.primo-stockach.de

s‘Blättle 
weltweit lesen

www.primo-stockach.de



ERGREIFEN SIE 
UNSER ANGEBOT!

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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-2
02

4-
02

Frühjahrsstimmung liegt in der Luft. 
Machen Sie gleich zu Beginn der Saison 

auf sich aufmerksam. 

Schalten Sie 6 Anzeigen in den Kalenderwochen
12 bis 20 (18.03. bis 17.05.2024).

2 davon schenken wir Ihnen.

Bitte Aktionscode P-2024-02
bei der Anzeigenbestellung angeben.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unse-
re aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. 
Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen, liefern Sie bitte Ihre 
Anzeigenvorlage/n (Druckdaten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vor-
woche. Ebenfalls bitten wir um eine Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind 
außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Alle 
Anzeigen müssen innerhalb des Aktionszeitraums erscheinen sein.

664+2=



Wir helfen sofort bei einem Todesfall

Bestattungen

Schreinermeister

Kirchstraße 16, 79733 Görwihl
Tel. 07754 1280 Mobil: 0171 7533399
•  Einsargung
•  Überführungen
•  Bestattungsbedarf
•  Vorsorge



Flohmarkt Sa. 16.3. Murg
Murgtalhalle von 9 – 15 h

Anm. erf. A. Hempel, 07631 – 749542, www.andreas-hempel.online.de


